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in seiner letzten Sitzung hat der aktuell
amtierende Stadtrat wegweisende Be-
schlüsse für Oberlungwitz gefasst. 

Zum einen wurden die Haushaltssatzung
und der Haushaltsplan der Stadt Ober-
lungwitz für das Jahr 2019 mit den 
Stimmen aller Fraktionen beschlossen.

Nach erfolgter Prüfung durch die Kommu-
nalaufsicht steht dann dem sogenannten
„Haushaltsvollzug“ nichts mehr im Wege,
das heißt, dass die Gelder der Stadt 
Oberlungwitz nun nicht nur für laufende
Kosten (z.B. Entgeldzahlungen an Mit-
arbeiter der Verwaltung oder des Hortes
unserer Grundschule) sondern auch für
geplante Instandhaltungs- und Investiti-
onsmaß-nahmen eingesetzt werden 
können. Auch für das Jahr 2019 haben 
wir uns wieder einiges vorgenommen und
neben dem Abschluss einzelner, bereits
im letzten Jahr begonnener Projekte (z.B.
Stadtpark, barrierefreie Erschließung des
Rathauses), werden wir auch neue Maß-
nahmen starten können. 

Doch halt! Um ehrlich zu sein, ist es dann
doch nicht immer so einfach, denn drei
wesentliche Hindernisse gibt es gerade
bei größeren Investitionen ab und an: 

1. Erhalten wir die für die Maßnahmen 
beantragten Fördermittel? 

2. Gibt es behördliche Auflagen, die einer
zügigen Umsetzung im Wege stehen? 

3. Funktioniert das Vergabeprozedere?

Ich möchte diese drei Fragen an einem
Beispiel festmachen: Sie alle wissen, dass
wir schon seit längerer Zeit planen, den
Radweg zwischen Lugau und Chemnitz
entlang der ehemaligen Bahnlinie auf den
Gemarkungen Oberlungwitz und Hohen-
stein-Ernstthal weiterzuführen, d.h. aus-
zubauen. Die Planungen hierfür sind 
abgeschlossen, die Unterlagen des 
Planungsbüros liegen parat und der 
Fördermittelantrag unsererseits wurde 
eingereicht (im Übrigen ist der Radweg
auch Bestandteil der Radwegekonzeption
des Landkreises Zwickau). Geld für die
Maßnahme haben wir auch im Haushalt
eingestellt, eigentlich dürfte somit der 
Umsetzung des Projektes nichts mehr im
Wege stehen. Eigentlich. Wenn wir aber
auf die von mir gestellten drei Fragen 
eingehen, dann wird sich hoffentlich auch
für Sie erklären, warum mit dem Bau
immer noch nicht begonnen wurde. 

1. Es liegt noch kein Fördermittelbescheid
vor, obwohl der Antrag bereits seit langer
Zeit eingereicht wurde. Allerdings kommt
die Behörde, die die Anträge bearbeitet
und bewilligt, nicht mit dem Abarbeiten

der eingegangenen Anträge nach – wir
warten also weiter. 

2. Beantwortet man die Frage nach den
behördlichen Auflagen, dann erinnern wir
uns daran, dass ja seitens der übergeord-
neten Behörde festgestellt wurde, dass in
dem Bereich des geplanten Radweges auf
der ehemaligen Bahntrasse die Zaunei-
dechse heimisch geworden sein kann.
Aufgrund dieser Annahme und weiterer
gesetzlicher Vorgaben sind wir nun 
verpflichtet, einen landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sowie einen arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag zu erarbei-
ten bzw. erarbeiten zu lassen. Gerade in
letzterem Fall gibt es entsprechende 
fachliche Standards: im Zeitraum von
März bis Juli muss eine Kartierung der vor
Ort befindlichen Biotope, Amphibien und
Reptilien erfolgen, es erfolgt eine 
„Ausflugskontrolle der Fledermäuse“, man
beschäftigt sich mit der Erfassung von
„Nachtkerzenschwärmern“ und verzeich-
net das Vorkommen von „Brutvogel-
Revieren“. Alles mündet dann am Ende in
besagtem artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag sowie einem landschaftspflegeri-
schen Begleitplan – beides sollte Mitte 
August vorliegen. Erst dann kann beurteilt
werden, welche Ausgleichsmaßnahmen
erfolgen müssen (z.B. Umsiedlung 
eventuell entdeckter Zauneidechsen),
bevor mit dem Ausbau des Radweges 
begonnen werden kann. 

3. Letztlich muss diese (Bau-)Maßnahme
entsprechend der geltenden Richtlinien
ausgeschrieben und nach erneuter Einhal-
tung entsprechender Fristen vergeben
werden. 

Sie sehen bzw. verstehen also hoffentlich,
dass wir somit, selbst wenn wir wöllten
und die Planungsunterlagen vorliegen
sowie die finanziellen Mittel bereitstehen,
noch lange nicht mit der Umsetzung eines
Projektes beginnen können und sich alles
durchaus auch einmal schnell um ein Jahr
verschieben kann.

Dennoch kann ich Sie beruhigen: was
lange währt wird gut und ich bin optimis-
tisch, dass wir auf Grundlage des Haus-
haltes 2019 wieder Einiges schaffen wer-
den und hoffentlich nur bei wenigen
Vorhaben am Ende des Jahres feststellen
müssen, dass das Geplante (noch) nicht
umgesetzt werden konnte. 

Was wir aber bereits in diesem Jahr 
umsetzen konnten, ist die Beschluss-
fassung zur Aufhebung unserer Straßen-
baubeitragssatzung. Lange haben wir als
Verwaltung gemeinsam mit den Stadträ-
ten in Vorberatungen und Ausschusssit-

zungen diskutiert, wie wir dieses Thema
gemeinsam angehen und zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger lösen können.
Viele Argumente wurden zusammengetra-
gen, die für eine Aufhebung der Satzung
sprachen, so dass sich am Ende die
Mehrheit aller Stadträtinnen und Stadträte
(ebenfalls fraktionsübergreifend) für die
Abschaffung der Beitragserhebung aus-
gesprochen hat. 

Ich denke, dass dies gerade für die Ober-
lungwitzerinnen und Oberlungwitzer ein
gutes und wichtiges Zeichen ist, denn wie
Sie alle den Medien entnehmen können,
wird das Thema der Straßenbaubeiträge
landes- bzw. sogar bundesweit diskutiert
und nicht immer finden diese Diskussio-
nen auf einer derart sachlichen Ebene und
in einer eher „unspektakulären“ Art statt.
Für diese konstruktive und zielführende
Herangehensweise ohne großes Aufsehen
bin ich dem Stadtrat und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung
sehr dankbar. Am Ende wurde hier weder
Partei- noch Individualpolitik betrieben,
sondern eine Entscheidung zum Wohle
der Oberlungwitzer Einwohnerinnen und
Einwohner getroffen. 

Diese Art der Zusammenarbeit und Ent-
scheidungsfindung wünsche ich mir auch
für den neu zusammengesetzten Stadtrat,
der sich am Ende der anstehenden Kom-
munalwahl konstituieren wird. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten, die
sich zur Wahl stellen, stehen inzwischen
fest und am Ende obliegt es Ihnen, liebe
Oberlungwitzerinnen und Oberlungwitzer,
die Zusammensetzung des Gremiums,
welches über die Geschicke der Stadt
Oberlungwitz im Zeitraum von 2019 bis
2024 entscheiden wird, mit Ihren Kreuz-
chen zu bestimmen. 

Deshalb schon an dieser Stelle mein Auf-
ruf an Sie: Gehen Sie am 26.05.2019 ins
Wahllokal und nutzen Sie die Möglichkei-
ten der Demokratie! 

Gerade auf kommunaler Ebene sind die
von Ihnen gewählten Personen des Stadt-
rates auch unmittelbar für Sie erreichbar
und haben – trotz aller geltenden 
Vorschriften und Gesetze – die Möglich-
keit, die Geschicke unserer kleinen 
liebens- und lebenswerten Stadt Ober-
lungwitz tatsächlich aktiv mitzugestalten.

Herzlichst

Ihr Thomas Hetzel p
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Leserinnen und Leser,
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Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt 
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

Hofer Straße 203, 
Telefon: 4050, Fax: 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: rathaus@oberlungwitz.de

außer Meldestelle und Standesamt
Montag          09:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Meldestelle 
Montag          geschlossen
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Standesamt 
Montag          geschlossen
Dienstag         geschlossen
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung!

Klingel für behinderte Menschen
Am hinteren Eingang des Rathauses
 befindet sich eine Klingel für behinderte
Menschen. Diese steht ebenfalls zu 
den Öffnungszeiten des Rathauses zur
Verfügung.                                              p

Hofer Straße 189, 
Telefon: 413057
E-Mail: 
bibliothek.oberlungwitz@enviatel.net

Montag          10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag         14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Freitag            geschlossen

ACHTUNG!
Am 8. April 2019 ist die Bibliothek ge-
schlossen.

Jeden 1. Dienstag im Monat „Rollende
Bibliothek” in der Humboldt-Grund-
schule, Klassen 1 – 4!
Nächste Termine: 07. Mai 2019
                               04. Juni 2019           p

im Rahmen regelmäßig stattfindender
Bürgersprechstunden haben Sie die 
Gelegenheit, Ihre Fragen, Hinweise und
Anregungen direkt mit mir zu besprechen.
Die nächsten Bürgersprechstunden finden

am 16.04.2019 
von 15:30 – 17:00 Uhr sowie

am 25.04.2019 
von 14:00 – 15:00 Uhr

im Rathaus Oberlungwitz, Zimmer 15
statt.

Unabhängig davon können Sie natürlich
jederzeit über das Sekretariat unter der
Rufnummer 03723-40523 einen Termin 
für ein persönliches Gespräch mit mir 
vereinbaren bzw. die E-Mail-Adresse 
rathaus@oberlungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister p

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

Aus dem Inhalt
AMTLICHER TEIL
Sitzungstermine  . . . . . . . . . . . . . Seite 04
Veranstaltungen  . . . . . . . . . . . . . Seite 04
Das Ordnungsamt . . . . . . . Seiten 08 − 09
Wahlen 2019 . . . . . . . . . . . Seiten 10 − 15

NICHTAMTLICHER TEIL
Oberlungwitzer SV e.V.  . . . . . . . .Seite 16
Carsten Stahl  . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 16
Seniorenfasching  . . . . . . . . . . . . .Seite 20
Kircheninformationen . . . . .Seiten 22 – 23

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am
unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 
24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an
Sonn- und Feiertagen) unter der Tel.-Nr.:
0172 3578636 zu benachrichtigen. p

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst der

WAD GmbH

Infothek im Rathaus
Unsere Infothek im Erdgeschoss des
 Rathauses steht mit ihren Angeboten 
unseren Einwohnern zur Verfügung.

Ansprechpartner: Frau Naumann, 
Zimmer 18, Tel.-Nr.: 03723 405-29 

Tschierschwitz, Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Bereitschaftsdienst Trinkwasser:
Havarietelefon (24 Stunden): 
03763 405-405
Internet: www.rzv-glauchau.de p

Bereitschaftsdienst des
RZV Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau
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Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Oberlungwitz 
mit Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse

Telefon: 03723 405-0             Telefax: 03723 405-34

Aufgabenbereich Zimmer Durchwahl
Bereich Bürgermeister                                    buergermeister.rathaus@oberlungwitz.de
Bürgermeister 15 26
Sekretariat des Bürgermeisters 14 23
Fachbereich Haupt- und Ordnungsamt         hauptamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 20 30
Zentrale Dienste 19 24
Allgemeine Verwaltung / Personalwesen 18 29
Zentrale Dienste / IT 14 25
Standesamt 7 18
Meldestelle/Soziales 9/10 19/20
Öffentliche Ordnung/Gewerbe 12 21
Öffentliche Ordnung/Gemeindlicher Vollzug 17 28
Straßenverkehrsangelegenheiten 17 27
Grünordnungsangelegenheiten 23 31
Kita 24 10
Chronik 23 31
Bibliothek (Hofer Str. 189) / 03723/413057
Hort Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/680821
Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/42531
Pestalozzi Oberschule (Pestalozzistraße 4) / 03723/43092
Fachbereich Kämmerei und Bauamt             kaemmereiamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 6 17
Finanzbuchhaltung 5 15/16
Kasse 4 14
Steuern/Abgaben 3 11
Bauwesen 2 12/13
Grundstück und Liegenschaftsmanagement 24 10
Bauhof (Hofer Str. 221) / 40 p

1. Nächste Stadtratssitzung
Ort: Saal des Vereinshauses 

„Zur Post“ Oberlungwitz, 
Hofer Straße 36

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 30.04.2019

2. Nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses
Ort: Rathaus Oberlungwitz, 

Hofer Straße 203, Zimmer 25 
(Beratungsraum 2. OG)

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 09.04.2019

3. Nächste Sitzung des Technischen
Ausschusses
Ort: Rathaus Oberlungwitz, 

Hofer Straße 203, Zimmer 25 
(Beratungsraum 2. OG)

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 07.05.2019

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sitzun-
gen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Aushang an der Verkündungstafel im
Haupteingangsbereich des Rathauses der
Stadt Oberlungwitz, Hofer Straße 203,
09353 Oberlungwitz.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

SitzungstermineSprechstunde der
Schiedsstelle

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
am dritten Dienstag des Monats in der
Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus,
Hofer Straße 203 statt.

Einwohner, die das Tätigwerden der
Schiedsstelle begehren, werden gebeten,
entsprechende Terminvereinbarungen
über Herrn Tschierschwitz, Telefon 03723
405-30 zu treffen.

Nächster Termin: 16. April 2019

Schubert
Friedensrichter p

Hinweis zur Nutzung 
unseres elektronischen 

Formular-Service

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt
auf der Homepage ww.oberlungwitz.de
im Menü „Stadtverwaltung“ unter der Ru-
brik „Formular-Service“ verschiedene For-
mulare zur Verfügung. 

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Teilabschnitt Goethestraße – 
Einschränkungen Zufahrt 
Sprint-Tankstelle

Aufgrund nichtvorhersehbarer Schwierig-
keiten bei der Bauvorbereitung konnte die
für 2018 vorgesehene Straßensanierung
Goethestraße zwischen Hofer Straße und
Straße Am Bach einschließlich Kappensa-
nierung nicht mehr realisiert werden.

Die Vorbereitungen sind nun abgeschlos-
sen. Es ist geplant, die Bauarbeiten 
zwischen der 17. (Ende April) und der 
21. Kalenderwoche durchzuführen. 

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten an
den Brückenkappen ist es notwendig, die
Brücke während der Bauzeit voll zu 
sperren. 
Die Sprint-Tankstelle bleibt über eine 
Umleitung über die Straße Am Bach bzw.
den Südbauernweg mit Einschränkungen
erreichbar. Wir bitten darum, das Ange-
bot der Tankstelle auch während der Bau-
maßnahme zu nutzen und der ent-
sprechenden Ausschilderung zu folgen.

Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen
um Verständnis!

Münnich
SB Tiefbau p

Straßensanierung
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In der 49. Sitzung  des Stadtrates am 
26. März 2019 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfä-
higkeit und ordnungsgemäßen Ladung
sowie Protokollkontrolle
− Der Bürgermeister eröffnete die Stadt-

ratssitzung, stellte die ordnungs- und
fristgemäße Ladung aller Stadträte
sowie die Beschlussfähigkeit des
Stadtrates fest. Zu Beginn der  Sitzung
waren einschließlich Bürgermeister 13
Mitglieder des Stadtrates anwesend, 3
Stadträte entschuldigt und 1 Stadtrat
kam noch im Verlauf der Sitzung hinzu. 

− Die Niederschrift der 48. Sitzung vom
26.02.2019 wurde ohne Änderungen
bestätigt.

− Als Unterschriftsleistende für die Nie-
derschrift der 49. Sitzung wurden die
Stadträte Dajana Ferkau und
Beate Groß bestimmt.

− Der Bürgermeister informierte über die
Vorberatung eines Tagesordnungs-
punktes im Rahmen eines nicht öf-
fentlichen Teiles, der im Vorfeld der Sit-
zung stattfand.

− Die Tagesordnung wurde bestätigt. 

Zum TOP 2:
Nachrücken von Herrn René Fritzsche für
Frau Colleen Irmscher-Jentsch in den
Oberlungwitzer Stadtrat
Beschlüsse:
1. Der Stadtrat stellt fest, dass bei Herrn

René Fritzsche keine Hinderungs-
gründe nach § 32 SächsGemO für ein
Nachrücken in den Stadtrat bestehen.

2.  Der Stadtrat stellt fest, dass Herr René
Fritzsche mit sofortiger Wirkung an die
Stelle von Frau Colleen Irmscher-
Jentsch in den Oberlungwitzer Stadtrat
nachrückt.

Zum TOP 3:
Verpflichtung von Herrn René Fritzsche als
Stadtrat
Der Bürgermeister verpflichtete Herrn
Fritzsche gemäß § 35 Absatz 1 der Säch-
sischen Gemeindeordnung auf die gewis-
senhafte Erfüllung seiner Pflichten als
Stadtrat.   

Zum TOP 4:
Neubesetzung des Technischen Aus-
schusses des Stadtrates nach Mandats-
wechsel in der CDU−Fraktion
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt dem Vorschlag der
CDU−Fraktion zu und bestätigt damit den
Einigungsvorschlag: 

BISHER NEU
• Herr Hoppe Herr Hoppe
• Frau Irmscher- Herr Fritzsche

Jentsch
• Herr Mertins Herr Mertins
• Herr Hübner Herr Hübner

• Herr Kuna Herr Kuna
• Herr Wandel Herr Wandel
• Herr BM Hetzel Herr BM Hetzel 

(Vorsitzender) (Vorsitzender)

Die benannten Stellvertreter/innen bleiben
unverändert.

Zum TOP 5:
Wahl eines Nachfolgers von Frau Colleen
Irmscher-Jentsch als Vertreter der Stadt
Oberlungwitz im Zweckverband „Am
Sachsenring“
Beschluss:
Der Stadtrat bestätigt in offener Abstim-
mung Herrn Stadtrat René Fritzsche als
Nachfolger für Frau Colleen Irmscher-
Jentsch zum Vertreter der Stadt Oberlung-
witz im Zweckverband „Am Sachsenring“.

Zum TOP 6:
Erteilung einer Belastungsvollmacht zum
Verkauf des Flurstückes-Nr. 1175/69 im
Wohngebiet Pestalozzistraße – 3. Bauab-
schnitt
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Erteilung einer
Belastungsvollmacht für den Erwerb und
Hausbau für das Flurstück Nr. 1175/69 im
Wohngebiet Pestalozzistraße. 

Zum TOP 7:
Mitgliedschaft im Zweckverband Studien-
institut für kommunale Verwaltung Süd-
sachsen Chemnitz
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt den Beitritt der
Stadt Oberlungwitz zum Zweckverband
Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Südsachsen.
Die Verbandssatzung des Zweckverban-
des Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung Südsachsen vom 9. Dezember 2011
(SächsABl. Nr. 9/2012, S. 253 ff.) in der zu-
letzt geänderten Fassung vom 1. Novem-
ber 2017 (SächsABl. Nr. 51/2017, S.1665)
wird ausdrücklich anerkannt.

Zum TOP 8:
Vergabe der Leistungen zur Abdichtung
und Beschichtung des Schwimmbeckens
im Freibad Neue Welt
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz be-
schließt, die Leistungen zur Abdichtung
und Beschichtung des Schwimmbeckens
im Freibad Neue Welt an die Firma BIS
Chemnitz, Inhaberin Isabel Steinbrecher,
August-Bebel-Straße 35, 09224 Chem-
nitz/OT Grüna für einen Gesamtpreis von
48.800,22 EUR zu vergeben.

Zum TOP 9:
Zweite Lesung und Beschluss zur Haus-
haltssatzung und zum Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2019
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2019.

Zum TOP 10:
Aufhebung der Straßenbaubeitragssat-
zung der Stadt Oberlungwitz
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz be-
schließt die Satzung zur Aufhebung der
Satzung über die Erhebung von Beiträgen
für Verkehrsanlagen (Straßenbaubeitrags-
satzung) in der gemäß Anlage zur Vorlage
Nr. 08/49/2019 beigefügten Fassung.
(Die Satzung ist in vollem Wortlaut im amt-
lichen Teil dieses Anzeigers abgedruckt.)

Zum TOP 11:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen
der Stadträte und Gäste
Herr BM Hetzel informiert u. a. zu folgen-
den Themen:
− Einreichung von 5 Wahlvorschlägen

(Parteien) mit 34 Kandidaten/innen für
18 zu besetzende Plätze im Oberlung-
witzer Stadtrat, die in der Sitzung des 
Gemeindewahlausschusses am
25.03.2019 bestätigt wurden, deren
Namen werden in diesem Anzeiger ab-
gedruckt;

− laufende Baumaßnahmen (barrierefreie
Erschließung Rathaus, Stadtpark sowie
Robert-Koch-Straße) liegen im Zeit-
plan; die Maßnahme Brücke Goethe-
straße soll in der 17.Kalenderwoche
2019 beginnen;

− Information zum Sachstand Blühwie-
sen im Bereich der Hirschgrundstraße;

− Information zum Radwegbau Erlbacher
Straße und Bahnlinie zwischen Wüs-
tenbrand und Lugau;

− Rückblick auf die Mitgliederversamm-
lung des Textil- und Rennsportmuse-
ums Hohenstein-Er. im März 2019 (Frau
Stadträtin Groß ist als Vertreterin der
Stadt Oberlungwitz in den Vorstand
gewählt worden), die Rathausplauderei
mit Herrn Heinrich Schulze am
14.03.2019, die Arbeitsmarktmesse am
Sachsenring am 16.03.2019 sowie die
Jahreshauptversammlung des OSV e.
V. im März 2019;

− Ausblick auf den Tag der offenen 
Tür an der Humboldt-Grundschule am
13.04.2019 sowie die Durchführung 
des 68. Sachsenring-Radrennens am
20.04.2019.

Die Fragen zweier Stadträte und eines
Gastes bezogen sich auf:
− die eingereichten Vorschläge zu den

Kommunalwahlen am 26.05.2019,
− die Bitte um Überprüfung eines Stadt-

ratsbeschlusses hinsichtlich der Aufhe-
bung der Straßenbaubeitragssatzung
aus dem Jahr 2008,

− die Bauarbeiten im Stadtpark in Bezug
auf die Standsicherheit  Bäume sowie

− eventuelle Aufzeichnungen über Ra-
donmessungen.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Rückblick Stadtratssitzung
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zur Aufhebung der Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen für Verkehrs-
anlagen (Straßenbaubeitragssatzung)
vom 26. Februar 2003 (Straßenbau-
beitrags-Aufhebungssatzung)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
in der Fassung der Bekanntmachung vom
09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) und der
§§ 2 und 26 des Sächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (SächsKAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 09. März
2018 (SächsGVBl. S. 116) hat der Stadtrat
der Stadt Oberlungwitz in seiner Sitzung
am 26. März 2019 folgende Satzung be-
schlossen:
§ 1 Aufhebung der Straßenbaubei-

tragssatzung
Der Stadtrat hebt die Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen für Verkehrsanla-
gen (Straßenbaubeitragssatzung) vom 26.
Februar 2003, in Kraft getreten am 11.
März 2003, auf.

§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum
01.01.2019 in Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der

Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2, Nr. 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.
Oberlungwitz, den 27. März 2019

Hetzel
Bürgermeister p

Satzung

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
• 11. April 2019, 
• 25. April 2019 und 
• 09. Mai 2019
Die Entleerung der Hausmülltonnen erfolgt
im zweiwöchigen Rhythmus – in der Regel
in den ungeraden Kalenderwochen
immer donnerstags. Bei Feiertagen ver-
schiebt sich dieser Abholetag von Don-
nerstag auf Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
• 20. April 2019 und 
• 03. Mai 2019
• Bitte stellen Sie die blaue Tonne am 

Abholetag ab 06:00 Uhr bereit.
Fragen zur Entsorgung der gemischten
Siedlungsabfälle sowie Papier und Pappe
beantwortet die Kommunalentsorgung
Chemnitzer Land GmbH, STT Reinholds-
hain, Ringstraße 36b, 08371 Glauchau,
Ruf: 03763 404-0.

Gelbe Tonne
• 20. April 2019 und 
• 03. Mai 2019

Fragen zur Entsorgung der Gelben Tonne
beantwortet die Firma VEOLIA Umwelt-
service Ost GmbH & Co. KG, Betrieb
Chemnitz, Kalkstraße 55, 09116 Chem-
nitz, Tel.: 0371 35566-47 (51), Fax: 0371
35566-53 sowie VEOLIA Umweltservice
Ost GmbH & Co. KG, Betrieb Lichtenstein,
Buchenstraße 19, 09356 St. Egidien,
Tel.: 037204 663-0, Fax: 037204 663-32.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne
werden von der entsprechenden Entsor-
gungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA
Umweltservice Ost GmbH) über die Ent-
sorgungstermine schriftlich informiert.

Schadstoffhaltige Abfälle 
(Schadstoffmobil)
09.05.2019    Parkplatz am Rathaus
                      10:15 bis 11:15 Uhr
09.05.2019    Robert-Koch-Straße 
                      gegenüber HNr. 56 
                      (Achtung! Neuer Standort!)
                      11:45 bis 12:45 Uhr

Hinweis zum Abfallkalender 2019
Der Abfallkalender für das Jahr 2019 des
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-
ten November und Dezember 2018 an alle
Haushalte im Landkreis Zwickau verteilt.
Die Termine für das Schadstoffmobil
sowie die aktuellen Entsorgungstermine
können unter www.landkreis-zwickau.de
eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage
in Lipprandis
Montag bis Freitag   08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                   08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsor-
gungsanlage in Lipprandis beantwortet
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax:
037296 66-225. p

Entsorgungstermine

Private Parkplätze melden

In den letzten Jahren boten Grundstücks-
eigentümer zum Motorrad-Grand Prix auf
dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernst-
thal vermehrt Parkflächen für Besucher
an. 
Die meisten der Flächen befanden sich
außerhalb des öffentlichen Verkehrsrau-
mes, allerdings erfolgte durch die Zu- und
Abfahrten eine Anbindung an das öffentli-
che Straßennetz.

In den Vorjahren hat sich gut bewährt,
dass diese privaten Parkflächen ins 
Verkehrs- und Parkraumkonzept integriert
wurden bzw. koordiniert werden konn-
ten.

Wie bereits zum Motorrad GP 2018 prak-
tiziert, appelliert daher das Straßenver-
kehrsamt des Landkreises Zwickau an die

Betreiber von privat organisierten Park-
plätzen, auf denen mehr als 20 Pkw 
bzw. Kräder abgestellt werden können,
der zuständigen Stadt bzw. Gemeinde 
bis spätestens 3. Juni 2019 Ort, 
Flurstück, Umfang und Zufahrten der 
beabsichtigten Parkplätze bekannt zu 
machen.

Bei Flächen, die keine reguläre Anbindung
an die Straße haben oder sonst nur von
landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt
werden, bedarf der Parkplatz grundsätz-
lich einer Genehmigung.

Das Aufstellen von Parkplatzwegweisung
auf öffentlichem Verkehrsgrund ist grund-
sätzlich zu unterlassen.

Campingplätze sind gesondert bei der je-
weiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung
zu beantragen. p

Das Landratsamt Zwickau informiert

Straßenverkehrsamt − 
Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring
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Deutsche im Sinne des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes sind ver-
pflichtet, einen Ausweis zu besitzen,
sobald sie 16 Jahre alt sind und der all-
gemeinen Meldepflicht unterliegen oder,
ohne ihr zu unterliegen, sich überwiegend
in Deutschland aufhalten.

Ordnungswidrig handelt, wer nicht im Be-
sitz eines gültigen Personaldokumentes
ist (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 PAuswG).

Personalausweise werden für eine Gültig-
keitsdauer von 10 Jahren ausgestellt.

Bei Personen, die noch nicht 24 Jahre alt
sind, beträgt die Gültigkeitsdauer des Per-
sonalausweises sechs Jahre.

Für die Antragstellung benötigen Sie
ein biometrisches Passfoto, den aktu-

ellen Personalausweis und die Geburts-
urkunde (wenn Antragsteller ledig ist)
und die Eheurkunde (wenn Antragstel-
ler verheiratet, geschieden oder verwit-
wet ist).

Die antragstellende Person muss persön-
lich in der Einwohnermeldestelle erschei-
nen.

Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 3 Wo-
chen. Die Gebühr für den neuen Personal-
ausweis beträgt 28,80 EUR, für Personen
bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres
22,80 EUR und ist bei Antragstellung zu
entrichten.

Wossilat
Fachabteilung Melde- und
Personenstandswesen p

Die Einwohnermeldestelle informiert

Achten Sie auf das Ablaufdatum 
Ihres Personalausweises!

Stellenausschreibung 

13. April, 10:00 - 12:00 Uhr
Tag der offenen Tür 
in der Humboldtschule - Grundschule
Oberlungwitz (siehe Titelseite)

21. April
Ostermette & Familiengottesdienst 
zum Osterfest

22. April, 09:30 Uhr
Osterreiten mit dem Reitverein 
Oberlungwitz e. V. auf dem Reitplatz, 
Erlbacher Straße

28. April, 09:00 - 18:00 Uhr
Ausstellung „Farben und Strukturen“ 
im Vereinshaus „Zur Post“ 
(organisiert durch den Kunstverein)

30. April
Hexenfeuer mit dem Siedlerverein 
auf dem Reitplatz, 
Erlbacher Straße

01. Mai, 10:00 Uhr
Tag der offenen Tür in der Freiwilligen
Feuerwehr Oberlungwitz

05. Mai, 09:30 Uhr
Bläsergottesdienst zur Jahreslosung 2019
in der St.-Martins-Kirche

06. Mai, 19:00 Uhr
Treffen der Geschichtsgruppe Ober-
lungwitz ANITAS GmbH, Robert-Koch-
Str. 59 (Eingang linke Seite am ehe-
maligen FSO-Park). 
An diesem Abend wird ein Film aus der
Wendezeit gezeigt.

Interessenten sind dazu recht herzlich 
eingeladen.

10. - 12. Mai
14. „Russentreffen“, 
Festwiese an der Goldbachstraße

11. Mai, 09:30 - 14:00 Uhr
Tag der offenen Tür der GAFUG mbH, 
Hofer Str. 159
(siehe Titelseite)

12. Mai, 09:30 Uhr
Konfirmationsgottesdienst in der 
St.-Martins-Kirche p

Veranstaltungen 
in Oberlungwitz

In der Stadtverwaltung Oberlungwitz ist
zum 1. Juni 2019 die Stelle eines  

Staatlich anerkannten Erziehers
(m/w/d) im Hort der Humboldt-

Grundschule Oberlungwitz 

mit einem wöchentlichen Stundenumfang
von 25 Stunden zu besetzen.  
Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage
der Entgeltgruppe S 08 a des TVöD. 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesent-
lichen: 
- außerschulische Betreuung von Kindern

im Grundschulalter vor und nach dem
Unterricht 

- Beaufsichtigung der Hausaufgabenerle-
digung 

- Anleitung zu Spiel und kreativer Betäti-
gung 

- Förderung individueller und sozialer 
Entwicklung 

- Beobachtungen zu Entwicklungsstand,
Motivation und Sozialverhalten sowie
entsprechende Dokumentation 

- Zusammenarbeit mit der Schule und
dem Elternhaus 

Das Aufgabengebiet erfordert: 
- den erfolgreichen Abschluss einer Aus-

bildung als Staatlich anerkannte/r Erzie-
her/in  

- die Vorlage eines Führungszeugnisses
nach § 30 Abs. 5 BZRG mit zeitbezoge-

nem Ausstellungsdatum  
- nach Möglichkeit einschlägige Erfahrun-

gen im Hortbereich 
- Kenntnisse im Umgang mit moderner

Medientechnik  
- Verantwortungsbewusstsein 
- Bereitschaft zur Teamarbeit 
- Bereitschaft zur Qualifikation (z. B. Ret-

tungsschwimmer u. a.) 

Bei gleichen Voraussetzungen bzw. bei
Eignung werden Schwerbehinderte bevor-
zugt in die engere Auswahl einbezogen.  
Aussagefähige Bewerbungen mit Lebens-
lauf, Zeugniskopien, Tätigkeitsnachweisen
und Arbeitszeugnissen sind schriftlich an
die 

Stadtverwaltung Oberlungwitz 
Bürgermeister

Hofer Straße 203
09353 Oberlungwitz

zu richten. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Be-
werber können ab 01.09.2019 zu den Öff-
nungszeiten des Rathauses abgeholt wer-
den. Bei Einsendung eines frankierten
Briefumschlages werden die Unterlagen
per Post zurückgesandt. Nicht abgeholte
Unterlagen werden nach Ablauf von 3 Mo-
naten vernichtet. 

Thomas Hetzel
Bürgermeister p



Das Abbrennen offener Feuer ist in
Oberlungwitz gemäß § 13 Abs. 1 der 1.
Neufassung der Polizeiverordnung der
Stadt Oberlungwitz vom 26.03.2003
(PolVO) grundsätzlich untersagt.
Eine Ausnahme nach § 13 Abs. 2c der 
1. Neufassung der Polizeiverordnung ist
das Abbrennen eines Traditionsfeuers

(hier: Hexenfeuer), wozu jedoch in jedem
Fall die Zustimmung der Stadtverwaltung
Oberlungwitz als Ortspolizeibehörde erfor-
derlich ist. Zur Handhabung dieser Aus-
nahmeregelung hat der Stadtrat der Stadt
Oberlungwitz in seiner Sitzung am
13.12.2005 die 1. Neufassung der Verwal-
tungsrichtlinie zur Durchsetzung des § 13
Polizeiverordnung (PolVO) der Stadt Ober-
lungwitz beschlossen. Der Hintergrund und
Inhalt der am 01.01.2006 in Kraft getrete-
nen Verwaltungsrichtlinie soll nachfolgend
nochmals erläutert werden. Nach Ziffer 3.
der vorgenannten Verwaltungsrichtlinie
kann die Zustimmung zum Abbrennen
eines Hexenfeuers (jeweils am 30. April) in
der Stadtverwaltung bis zum 20. April des
betreffenden Jahres schriftlich beantragt
werden. Das entsprechende Antragsfor-
mular wird im Ordnungsamt der Stadtver-
waltung Oberlungwitz (Zimmer 12 und 17)
ausgereicht oder entnehmen Sie unserer
Homepage www.oberlung-witz.de/Formu-
lar-Service. Die Bearbeitungsgebühr für
einen eingereichten Antrag beträgt [unab-
hängig von der Entscheidung] 50,00 EUR.
Die Zustimmung kann Auflagen enthalten. 
Die Fachabt. öffentliche Ordnung und Si-
cherheit behält sich vor, die gemeldeten
Traditionsfeuer stichprobenartig in Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr
zu kontrollieren.
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger,
alle Traditionsfeuer in der Stadtverwal-
tung anzumelden. Nicht angemeldete
Feuer werden durch die Freiwillige Feu-
erwehr kostenpflichtig gelöscht. An die-
ser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass
das Abbrennen eines Hexenfeuers nicht als
einfachere oder günstige Variante der Ent-
sorgung des im Grundstück anfallenden
Pflanzenabfalls dienen darf. Das Abbren-
nen eines Hexenfeuers als sogenanntes
Traditionsfeuer darf folglich nichts mit dem

Verbrennen von Pflanzenabfällen zu tun
haben. Charakter eines solchen traditionel-
len Feuers sollte es vielmehr sein, einen ge-
selligen Abend – vielleicht sogar mit Freun-
den und/oder Bekannten – zu verbringen.
In Bezug auf die in der Bevölkerung kursie-
rende Meinung, dass das Abbrennen von
Feuern zum Zwecke der Pflanzenabfallver-
wertung erlaubt sei, sei angemerkt, dass es
in Sachsen zwar unter bestimmten Voraus-
setzungen (nur vom 1. bis 30. April bzw.
vom 1. bis 30. Oktober, nur werktags zwi-
schen 08:00 und 18:00 Uhr und maximal
zwei Stunden täglich) möglich ist, Garten-
abfälle zu verbrennen, doch ist dies als al-
lerletzte Möglichkeit und erst dann anzu-
wenden, wenn die Verwertung oder
Entsorgung der pflanzlichen Abfälle auf
eine andere [nachfolgend beschriebene]
Art und Weise absolut unmöglich ist.
Die Rangfolge der Entsorgung von pflanz-
lichen Abfällen ist in der Pflanzenabfallver-
ordnung (PflanzAbfV) vom 25.09.1994 ge-
regelt. Gemäß § 2 dieser Verordnung
dürfen „... pflanzliche Abfälle, die auf ...
gärtnerisch genutzten Grundstücken oder
Gärten ... anfallen ..., durch Verrotten (Lie-
genlassen, Untergraben, Unterpflügen oder
Kompostieren) auf dem Grundstück, auf
dem sie anfallen, entsorgt werden. ...“ Ist
dies nicht möglich, sind die Pflanzenabfälle
durch eine geeignete mechanische Be-
handlung (Schreddern) aufzubereiten und
wie vorweg beschrieben zu verwerten.
Sofern eine Verwertung der pflanzlichen
Abfälle auf dem Grundstück, auf dem sie
angefallen sind, nicht möglich ist, ist als
nächste Entsorgungsmöglichkeit die Be-
auftragung einer Entsorgungsfirma (Bereit-
stellung einer Biotonne) oder die Abgabe in
einer Kompostieranlage zu nutzen. Nur
wenn die vorgenannte Verwertung der
pflanzlichen Abfälle technisch nicht mög-
lich und wirtschaftlich unzumutbar ist, dür-
fen Pflanzenabfälle unter Einhaltung be-
stimmter Auflagen verbrannt werden. 
Es gilt also: Das Verrotten und Kompo-
stieren von Gartenabfällen hat immer
Vorrang vor dem Verbrennen und in der
Stadt Oberlungwitz ist das Abbrennen
von offenen Feuern gemäß § 13 PolVO
grundsätzlich untersagt! Für die Aus-
nahme Hexenfeuer bedarf es der Zu-
stimmung der Stadtverwaltung Ober-
lungwitz.
Bei Fragen zu diesen Themen stehen die
Mitarbeiter der Fachabt. öff. Ordnung und
Sicherheit gern zur Verfügung.

Walther
Fachabt. öffentl. Ordnung 
und Sicherheit p
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Im Februar dieses Jahres wurde die fünfte
und damit letzte Sirene in unserem Ort an
der Ursprunger Straße errichtet. 

Damit wird es nun möglich sein, im Kata-
strophenfall die Bürgerinnen und Bürger
unseres Ortes zu informieren; nicht nur
über den Sirenenton, sondern auch mit-
tels Sprachdurchsagen. 

Diese müssen jedoch noch getestet wer-
den. Aus diesem Grund werden am 10.
April 2019 zum üblichen Probealarm
zusätzlich alle Sirenen mit einer
Sprachdurchsage überprüft. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Walther
Fachabt. Öffentliche Ordnung
und Sicherheit p

Erweiterter Probealarm
am 10. April 2019

Das Ordnungsamt informiert

Abbrennen von Traditionsfeuern in der Stadt Oberlung-
witz und Entsorgung von pflanzlichen Abfällen

Jeden 2. Mittwoch im Monat erfolgt 
um 15:00 Uhr 

ein lauter Probealarm − 12 s Dauerton
(siehe auch Grafik unten) − damit die 
Bevölkerung mit dem Thema Sirene ver-
traut bleibt.

Walther
Fachabt. Öffentliche Ordnung
und Sicherheit p

Warnung im 
Katastrophenfall
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Der ADAC Sachsen e. V. teilte für 2019 fol-
gende Motorsportveranstaltungen auf
dem Sachsenring mit:
10. Juni                     
      GRIP – DAS MOTOREVENT auf dem 
      Sachsenring
05. - 07. Juli              
      Motorrad Grand Prix
19. - 21. Juli              
      Porsche Sports Cup
27. - 29. September 
      ADAC GT Masters
                                  
Um auch in diesem Jahr eine ordnungs-
gemäße Vorbereitung dieser Motorsport-
veranstaltungen zu gewährleisten, bitten
wir diejenigen, die das Betreiben eines
Campingplatzes, eines vorübergehenden
Gaststättengewerbes oder die Durchfüh-
rung einer Veranstaltung im Gebiet der
Stadt Oberlungwitz beabsichtigen, nach-
folgende Abgabe-Termine für die dafür
notwendigen Anträge oder Anzeigen zu
beachten.

Anträge zum Betreiben eines Camping-
platzes zu den Motorsportveranstaltun-
gen sind bitte schriftlich mittels Formular,
welches bei der Stadtverwaltung Ober-
lungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicher-
heit, Hofer Straße 203 in Oberlungwitz
(Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den For-
mular-Service auf der Homepage
www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzu-
reichen.
Dem Antrag ist auch ein Lageplan (z. B.
Flurkarte mit Markierung) sowie ein 
Sicherheitskonzept beizulegen.
Die Gebühr des Bescheides wird nach
Verwaltungsaufwand entsprechend dem
Sächsischen Verwaltungskostengesetz 
i. V. m. der Verwaltungskostensatzung der
Stadt Oberlungwitz festgesetzt.

letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring:    26.04.2019
Motorrad Grand Prix:     26.04.2019
Porsche Sports Cup:     06.06.2019
ADAC GT Masters:        08.08.2019

Anzeigen über ein vorübergehendes
Gaststättengewerbe zu den Motor-
sportveranstaltungen als besondere
Anlässe sind nach § 2 Absatz 2 Sächsi-
sches Gaststättengesetz schriftlich mittels
Formular, welches bei der Stadtverwal-
tung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung
und Sicherheit, Hofer Straße 203 in Ober-
lungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über
den Formular-Service auf der Homepage
www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzu-
reichen.
Die Gebühr der Anzeige beträgt 30,00
EUR; zum Motorrad Grand Prix 35,00 EUR.

letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring 27.05.2019
Motorrad Grand Prix 21.06.2019
Porsche Sports Cup 05.07.2019
ADAC GT Masters 13.09.2019

Anzeigen zur Durchführung von Veran-
staltungen zu den Motorsportveranstal-
tungen sind bitte schriftlich mittels For-
mular, welches bei der Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und
Sicherheit, Hofer Straße 203 in Oberlung-
witz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den
Formular-Service auf der Homepage
www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzu-
reichen.

Der Anzeige ist auch ein Lageplan (z. B.
Flurkarte mit Markierung) sowie ein 
Sicherheitskonzept beizulegen. p

Die Gebühr des Bescheides wird nach
Verwaltungsaufwand entsprechend dem
Sächsischen Verwaltungskostengesetz i.
V. m. der Verwaltungskostensatzung der
Stadt Oberlungwitz festgesetzt.

letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring 26.04.2019
Motorrad Grand Prix 26.04.2019
Porsche Sports Cup 06.06.2019
ADAC GT Masters 08.08.2019

Die vollständig ausgefüllten und vom je-
weiligen Betreiber unterzeichneten An-
träge oder Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Hofer Straße 203
09353 Oberlungwitz.

WICHTIG:
Wird kein Sicherheitskonzept dem An-
trag auf Campingplatz oder dem Antrag
zur Durchführung von Veranstaltungen
beigefügt, erfolgt keine Bearbeitung!

Wir weisen darauf hin, dass die Antrag-
steller bzw. Anzeigenden, sofern sie nicht
selbst Eigentümer sind, die Zustimmung
der Grundstückseigentümer für die jewei-
ligen Vorhaben eigenverantwortlich zu er-
bringen haben. 

Nach dem jeweiligen Abgabetermin einge-
reichte Anträge oder Anzeigen werden
nicht bearbeitet!

Walther
Fachabt. öff. Ordnung 
und Sicherheit p

Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring im Jahr 2019

Vereinsförderung 2019

Es besteht auch in diesem Jahr für Vereine
und Vereinigungen der Stadt Oberlungwitz
wieder die Möglichkeit, im Rahmen der
Förderung von Vereinen und Verein-
igungen der Stadt Oberlungwitz einen 
Vereinszuschuss für das laufende Haus-
haltsjahr zu beantragen. 

Der dazu notwendige Antrag ist im Rat-
haus der Stadt Oberlungwitz, Zimmer 24
oder auf unserer Homepage www.ober-
lungwitz.de im Formularservice erhält-
lich. 

Der Antrag ist 

bis spätestens 
30. Juni

des Förderjahres

bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz ein-
zureichen, um Berücksichtigung bei der
Verteilung der Mittel zu finden.

Später eingereichte Anträge werden nicht
bearbeitet!

Sollten sich noch Fragen ergeben, stehe
ich gern zur Verfügung, auch telefonisch
unter 03723 405-10.

Gleichzeitig möchten wir an die Abgabe
der Verwendungsnachweise für das Jahr
2018 erinnern.

Leistner
SB Kita/Schulen/GLM p

Informationen aus dem
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement

Grundstücksverkäufe: Im Wohngebiet
Pestalozzistraße stehen freie Baugrund-
stücke zum Kauf zur Verfügung. Diesbe-
züglich befinden sich Kurzexposés auf der
Internetseite der Stadt Oberlungwitz unter
www.oberlungwitz.de/Wohnen.
PKW-Stellplätze: Auf dem Parkplatz 
Robert-Koch-Straße werden Stellplätze
zur Verpachtung angeboten.
Wenn Sie interessiert sind, dann melden
Sie sich bitte in der Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Hofer Straße 203 bei Frau
Leistner, Tel. 405-10.

Neumann
Fachbereichsleiterin
Kämmerei- und Bauamt p
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Informationen zu Grünordnungsangelegenheiten

Vorsicht bei Schnittmaßnahmen an Gehölzen 
im Verbotszeitraum nach § 39 BNatSchG

Im Jahr 2018 kam es vermehrt zu Anzeigen bei der Unteren Na-
turschutzbehörde des Landratsamtes des Landkreises Zwickau
zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeit wegen unzulässigem
Schnitt oder der Fällung von Gehölzen im normierten Verbots-
zeitraum vom 1. März bis 30. September.

Die Untere Naturschutzbehörde als zuständige Bußgeldbehörde
musste den angezeigten Sachverhalten in Form von Anhörungen
und der Erteilung von Bußgeldern der Betroffenen nachgehen.

Um Missverständnissen zwischen den Behörden und Bürgern
vorzubeugen (Aufforderungen zum Schneiden von Lichtraumpro-
filen, Baumfällungen nach Erteilung von Baugenehmigungen,
Fällungen zur Sicherung der Verkehrssicherheit, Fällungen nach
Sturmereignissen, usw.), möchten wir nochmals auf die Vorschrif-
ten des § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) hin-
weisen.

Durch § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die
außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtne-
risch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune,
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum
30. September abzuschneiden, auf Stock zu setzen oder zu be-
seitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhal-
tung von Bäumen. 
Gemäß § 69 Abs. 3 Nr. 13 BNatSchG handelt ordnungswidrig,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Vorschrift verstößt. 
Diese Ordnungswidrigkeit kann nach § 69 Abs. 7 BNatSchG mit

einer Geldbuße geahndet werden.
Gemäß Bußgeldkatalog Umweltschutz vom 28.03.2017, A 3. 13,
sind für Verstöße gegen § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, Geldbußen
in Höhe von 5,00 bis 10.000,00 Euro vorgesehen.

Bei vorgesehenen Entfernungen von Gehölzen, bei denen die
Baumschutzsatzung nicht anzuwenden ist (entsprechend 
§ 2 Abs. 4 Nr. 1 - 9 Gehölzschutzsatzung), aber die Fällung im
Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September stattfinden soll
oder muss, muss eine Befreiung beim Umweltamt des Landkrei-
ses Zwickau beantragt werden. Das gilt insbesondere auch für
die im § 2 Abs. Nr. 4 erwähnten „abgestorbenen Gehölze“. 

Hierfür ist ein schriftlicher Antrag beim Umweltamt des Landkrei-
ses Zwickau (08412 Werdau, Zum Sternplatz 7) einzureichen.

Der Antrag kann formlos oder mit dem Formular der Stadt Ober-
lungwitz für eine Baumfällung (mit Fotos) erfolgen. 
Der Antrag muss entsprechend begründet werden, warum eine
Fällung im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum Ende des Monats
Februar nicht möglich war. Der Bescheid der Umweltbehörde ist
unabhängig von der Entscheidung mit Kosten verbunden.
Die Untere Naturschutzbehörde kann entsprechende Vor-Ort-Be-
gehungen veranlassen.

Neumann
Fachbereichsleiterin 
Kämmerei- und Bauamt p

Europawahl und Kommunalwahlen 2019 -
Die Wahlbehörde sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Die Europawahl und die Kommunalwahlen finden am 
26. Mai 2019 von 08:00 bis 18:00 Uhr statt. Für die Wahl-
durchführung benötigt die Wahlbehörde ca. 60 wahlberechtigte
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oberlungwitz als Wahlhelfer,
die am Wahlsonntag engagiert und zuverlässig die Stimmabga-
ben und Stimmauszählungen in den Wahllokalen und im Brief-
wahlvorstand sicherstellen. 
Besondere Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Wahlhel-
fer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und der deut-
schen Sprache mächtig sein.
Sie dürfen weder selbst zur Wahl stehen noch als Vertrauensper-
son oder stellvertretende Vertrauensperson für einen Wahlvor-
schlag benannt sein. 
Des Weiteren sollten sie gesundheitlich in der Lage sein, das Eh-
renamt auszuüben und teamfähig sein.
Die Wahlvorsteher/innen, die Stellvertreter/innen sowie die
Schriftführer/innen und dessen/deren Stellvertreter/innen werden
vorab geschult.
Zu den Aufgaben eines Wahlhelfers gehören insbesondere die
Prüfung der Wahlberechtigung sowie die Ausgabe und Auszäh-
lung der Stimmzettel.

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von 08:00 bis 18:00 Uhr
geöffnet. Die Wahlhelfer treffen sich spätestens 07:30 Uhr im
Wahllokal. Dort erhalten sie eine kurze Einweisung in die Aufga-
ben. Wünsche der Wahlhelfer/innen hinsichtlich seiner/ihrer
Funktion und des Einsatzes im Wahllokal werden soweit wie
möglich berücksichtigt.

In der Regel arbeiten die Wahlvorstände in zwei Schichten 
(07:30 – 13:00 Uhr bzw. 12:30 – 18:00 Uhr), deren personelle Be-
setzung im Vorfeld abgestimmt wird. Zur Auszählung der Stimm-
zettel ab 18:00 Uhr müssen alle Mitglieder des Wahlvorstandes
anwesend sein. Die Stimmauszählung erfolgt sofort im Anschluss
an das Schließen der Wahllokale, getrennt nach den einzelnen
Wahlen.

Aufwandsentschädigung
Der Einsatz als Wahlhelfer/in wird belohnt. Je nach Funktion wird
eine Entschädigung gezahlt (siehe Entschädigungssatzung Wah-
len unter www.oberlungwitz.de/satzungen.htm).

Ihre Mithilfe ist dringend erwünscht!
Leisten Sie ein Stück Demokratie! Erleben Sie unmittelbar das
Wahlgeschehen in einem Wahllokal in Ihrer Nähe. 

Sollten Sie Interesse an einem Einsatz als Wahlhelfer/in zu den
o. g. Wahlen haben, geben Sie Ihre Bereitschaftserklärung (siehe
unten) bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203,
09353 Oberlungwitz ab oder schicken Sie eine E-Mail an wah-
len.rathaus@oberlungwitz.de.
Werden Sie durch die Wahlbehörde für den Einsatz vorgesehen,
erhalten Sie ca. 3 Wochen vor der Wahl Ihr Berufungsschreiben.
Falls Sie Fragen haben, können Sie gern unter der Tel.-Nr.: 03723
405-30 Herrn Tschierschwitz anrufen.

Die Wahlbehörde bedankt sich für Ihre Bereitschaft! p
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Ich bin am 26.05.2019 zur Europawahl und zu den Kommunalwahlen als Wahlhelfer / Wahlhelferin dabei!

Herr Frau

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

(Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich von der Wahlbehörde benutzt.)

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz: Zur organisatorischen Vorbereitung der Wahlen ist es notwendig, die angegebenen Daten elektronisch zu speichern
– sie werden jedoch ausschließlich zu diesem Zweck verwendet. Mit der Angabe Ihrer Daten und Ihrer Unterschrift erklären Sie gleichzeitig
Ihr Einverständnis mit dieser Verfahrensweise.

Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung
von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und für die gleichzeitig

stattfindenden Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
1.  Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und 
     die Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der

(Name der Gemeinde/Stadt)

Stadt Oberlungwitz

wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 - während der
allgemeinen Öffnungszeiten:

Montag        von 9:00 bis 11:30 Uhr 

Dienstag      von 9:00 bis 11:30 Uhr und 
                    von 13:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch    geschlossen

Donnerstag von 9:00 bis 11:30 Uhr und 
                    von 13:00 bis 15:30 Uhr

Freitag         geschlossen

in der

(Ort der Einsichtnahme)

Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Straße 203, 
09353 Oberlungwitz, 
Einwohnermeldestelle, Zimmer 9 und 10

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre einge-
tragen ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme ist die Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis und das Anfertigen von
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zu-
lässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahl-
rechts einzelner bestimmter Personen steht und der Wahlberech-
tigte Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die
Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser Per-
sonen ergeben kann. 
Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbe-
teiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen (getrennten) Wahlschein für die Europawahl und einen
Wahlschein für die Kommunalwahl hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
     hält, kann innerhalb der unter 1. genannten Öffnungszeiten, 
     spätestens am 10. Mai 2019 bis 11:30 Uhr, bei der

(Gemeinde/Stadt, Dienststelle, Gebäude und Zimmer)
Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Straße 203, 
09353 Oberlungwitz, 
Einwohnermeldestelle, Zimmer 9 und 10

Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der Ein-
spruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsa-
chen nicht offenkundig sind, hat der Antragsteller die
erforderlichen Beweismittel beizufügen.
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3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen

sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 2019 eine verbun-
dene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kom-
munalwahlen.

Die Benachrichtigungen enthalten einen Vordruck für einen ge-
meinsamen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für die Euro-
pawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen.
In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhl-
piktogramm gekennzeichnet.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits Wahlschein/e und Briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

Die Kommunalwahlen und die Europawahlen finden gleichzeitig
statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunalwahlen und bei der
Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils ge-
sonderte Wahlbriefe absenden.

4. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen

4.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

4.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 

versäumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses zu beantragen, 

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst
nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist 
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren/ Be-
schwerdeverfahren festgestellt worden ist und die
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2019, 18:00 Uhr, 
bei der 

(Dienststelle, Gebäude und Zimmer)

Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Straße 203, 
09353 Oberlungwitz,
Einwohnermeldestelle, Zimmer 9 und 10

mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax,
E-Mail oder sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. Eine telefonische Beantragung ist unzulässig.
Im Fall nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum
Wahltag, 15:00 Uhr gestellt werden. Verlorene Wahlscheine wer-
den nicht ersetzt. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass
ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, kön-
nen bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine be-
antragen.
Im Antrag sind Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) anzugeben.
Des Weiteren soll die laufende Nummer, unter der der Antragstel-
ler im Wählerverzeichnis geführt wird, angegeben werden. Nicht

in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter Nr. 4.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen
Person bedienen.

5. Mit dem Wahlschein für die Europawahl erhält der Wahlb
rechtigte
- einen amtlichen weißen Stimmzettel des Wahlkreises für die
  Europawahl,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Euro-
  pawahl,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
  rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Der Wahlberechtigte erhält für die Kommunalwahlen
- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/en, für die er wahl-
  berechtigt ist,
- einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Wahl zum 
  Stadtrat (wenn im Wahlschein angegeben),
- einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag 
  (wenn im Wahlschein angegeben),
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag mit der An-
  schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe bei persön-
licher Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle oder in
einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahlkreises/Wahl-
gebietes oder durch Briefwahl wählen.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit
den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für die Euro-
pawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief für die Europawahl
dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr, und der Wahlbrief
für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis
18:00 Uhr, eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei
den Wahlen nicht berücksichtigt ! 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern
für die Briefwahl, die mit den Briefwahlunter-lagen übersandt
werden, zu entnehmen.
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert; 
der orangene Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG
(Briefgröße B 5) ohne besondere Versendungsform unentgeltlich
befördert.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Wahlbriefen ange-

gebenen Stelle abgegeben werden.

Oberlungwitz, 26.03.2019

Thomas Hetzel
Bürgermeister p



13

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 04/2019 • AMTLICHER TEIL



14

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 04/2019 • AMTLICHER TEIL



15

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 04/2019 • AMTLICHER TEIL



16

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 04/2019 • NICHTAMTLICHER TEIL

Allgemein
Am 21. März übergaben
Marcel Ranglack (Event-
manager OSV) und Jörg

Voss (Präsident OSV) einen Scheck an die
Humboldtschule in Oberlungwitz. Die 
350 Euro Spendensumme war zur Weih-
nachtsfeier vergangenen Jahres der Fuß-
baller des OSV zusammengekommen, die
anstatt auf gegenseitige Geschenke für
eine gemeinnützige Organisation sammel-
ten. Die Wahl fiel dann auf den Förder -
verein der Humboldtschule, um auch
nichtsportliche Aktivitäten zu unterstützen.
Das Geld soll für die Anschaffung von
 Musikinstrumenten für die Bläsergruppe
verwendet werden, so Sebastian Winkler,
der Vorsitzende des Fördervereins. Wir
wünschen viel Spaß mit den Instrumenten
und immer einen geraden Ton.

Sportlich
Mittlerweile haben alle Mannschaften des
OSV den Hallenboden gegen den künst -
lichen bzw. auch gegen natürlichen Rasen

eingetauscht. Ende März war für sechs
Mannschaften der Abteilung noch eine
Pokalrunde angesetzt. Vier Mannschaften
davon mussten jedoch die Segel in dieser
Pokalrunde streichen und konnten nicht in
die nächste Runde einziehen. Sowohl die
F1-, E2-Junioren als auch die Zweite und
Erste konnten ihre Spiele nicht gewinnen
und müssen den Traum vom Pokalsieg
beenden. Mit der A-Jugend und den C-
Junioren konnten jedoch auch zwei Mann-
schaften ihre Pokalpartien gewinnen und
in das Halbfinale (C-Jugend) bzw. sogar
schon in das Finale (A-Jugend) einziehen.
Bei den Herrenmannschaften ist die Rück-
runde schon in vollem Gang und die ers-
ten Partien wurden bestritten. Bei beiden
Herrenmannschaften stehen bei drei
Pflichtspielen zwei Niederlagen nur einem
Sieg gegenüber. Während die Zweite – in
Spielgemeinschaft mit Gersdorf – noch
die Podestplätze mit einem Punkt Rück-
stand zum dritten Platz in Schlagweite hat,
musste die Erste etwas zu diesen Plätzen
abreißen lassen. Zwar sind es nur drei

Punkte Rückstand bis zum Bronzeplatz,
jedoch sind es aktuell auch nur vier
Punkte Rückstand bis zum 10. Tabellen-
platz. In den kommenden Wochen ist also
eine Leistungssteigerung notwendig, um
nicht gänzlich im Niemandsland der 
Tabelle zu verschwinden.

Heimspiele der ersten und zweiten
Mannschaft des Oberlungwitzer SV für
die  aktuelle Ausgabe:
13.04.2019 / 15:00 Uhr
Oberlungwitzer SV – TSV Crossen
14.04.2019 / 15:00 Uhr 
SSV Blau-Weiß Gersdorf/Oberlungwitzer
SV II – TSV Crossen II 
04.05.2019 / 15:00 Uhr 
Oberlungwitzer SV – SG Schönfels 
05.05.2019 / 15:00 Uhr 
SSV Blau-Weiß Gersdorf/Oberlungwitzer
SV II – SV Fort. Glauchau 

Steve Bene
Oberlungwitzer SV e. V.
www.oberlungwitzersv.de p

Oberlungwitzer SV e. V. informiert

Carsten Stahl, den meisten bekannt aus
der Fernsehserie „Privatdetektive im Ein-
satz“, sieht sich heute selbst als führenden
Mobbing-Experten des Landes. Persön-
lich betroffen, besucht er mit seiner Initia-
tive „Camp Stahl“ seit 2014 deutsche
Schulen, um vor Ort gegen Gewalt und
Mobbing unter Jugendlichen zu kämpfen.
Mobbing gab es schon immer und Pro-
bleme diesbezüglich tauchen an allen
Schulen auf. Da Mobbing heute zumin-
dest teilweise auch in digitaler Kommuni-
kation stattfindet, ist es noch schwerer für
Lehrer und Eltern, Mobbingfälle zu entde-
cken. Umso wichtiger ist es, die Schüler
selbst mehr für das Thema Mobbing zu
sensibilisieren. Ausgehend von dieser

Zielstellung entschieden Schulleiter Ronny
Sieber und Schul-Sozialarbeiterin Jessica
Vogel, Carsten Stahl einzuladen und so
fand am 04. März 2019 „Camp Stahl“ in
der schuleigenen Turnhalle für die Schüler
der Pestalozzi-Oberschule statt. Die
Schüler wissen alle, wer Carsten Stahl ist.
Im Fernsehen hat er sich durch sein
 authentisches Verhalten ein hohes Maß an
Respekt in dieser Zielgruppe erarbeitet,
denn seine eigene Geschichte spricht die
Zuhörer an. Nach einer kurzen Einleitung
lässt Carsten Stahl die Schüler Be -
leidigungen, die sie kennen, aufzählen.
„Arschloch“, „Schlampe“ und „Huren-
sohn“ sind dabei noch nicht die schlimms-
ten, die auch in unserer Schule zum Pau-
senalltag gehören. Als die Schüler lachen,
macht ihnen Stahl deutlich, dass es nicht
lustig ist, beleidigende Worte zu verwen-
den – egal mit welcher Absicht. Die Schü-
ler glauben seinen Worten, weil er einer
von ihnen ist und weiß, wovon er spricht.
Carsten Stahl schildert eindrucksvoll 
den Fall eines Kindes, das von älteren
 Mitschülern täglich drangsaliert und über
Monate misshandelt wird. Die emotionale
Kraft dieser Schilderung entwickelt sich,
als Stahl ruft: „Das war ich!“ Mit dem Ein-
geständnis, selbst Opfer von Mobbing
und Gewalt gewesen zu sein, schaffte es
Stahl, die Schüler an diesem Tag auf einer
ganz persönlichen Ebene zu erreichen.
Fast 90 Prozent der Schüler gaben ehrlich
zu, Mobbing selbst schon erlebt zu haben
und alle begriffen, wie schlimm Mobbing

für den Betroffenen ist. Stahl wiederholt
eindringlich, dass sich in Deutschland aller
zwei Tage ein Kind oder Jugendlicher
wegen Mobbings umbringe. 2015, dem
letzten Jahr, für das uns momentan eine
Statistik des Bundes zur Verfügung steht,
gab es 215 Suizide von Menschen unter
20. Das wird vor allem dann glaubwürdig,
als sich in der Turnhalle diejenigen mit
Handzeichen melden, die selbst aus
 solchen Gründen schon einmal Selbst-
mordgedanken hatten. Opfer zu sein, sei
jedoch keine Schande oder Schwäche.
Carsten Stahl zeigt Wege auf, wie der
 Teufelskreis durchbrochen werden kann
und wie Mädchen und Jungen eben nicht
zu Mitläufern oder Tätern werden. Zum
Abschluss des Projektes erklärten sich alle
anwesenden Schüler mit ihrer Unterschrift
bereit, zukünftig mehr auf Mobbing -
probleme in der Schule zu achten und in
Mobbingsituationen nicht mehr wegzu-
schauen, sondern konsequent dagegen
vorzugehen. Carsten Stahl versteht es auf
ungewöhnlich und drastische Weise, mit
Kindern und Jugendlichen über Mobbing
zu reden, ihren Nerv zu treffen und sogar
zu Tränen zu rühren. Man mag das für ein
bisschen viel und zu drastig halten, doch
„Camp Stahl“ hat die Schüler der Pesta-
lozzi-Oberschule und damit das beabsich-
tigte Ziel des Projektes erreicht.

S. Walther
Pestalozzi-Oberschule Oberlungwitz p

Carsten Stahl mit seiner „Stoppt Mobbing – Kampagne“ 
zu Gast an der Pestalozzi- Oberschule 

Foto: Pestalozzi-Oberschule Oberlungwitz
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Orthopädieschuhtechnik Jürgen Duchon

Endlich ist es soweit. Nach den letzten
Umbaumaßnahmen  dürfen wir Sie in
 unseren neuen Geschäftsräumen in der
Poststraße 2 in Oberlungwitz begrüßen.
Wir freuen uns, Sie in einem angenehmen
Ambiente empfangen zu dürfen. Unsere
Kunden dürfen sich in unseren hellen und
freundlichen Räumen wohl fühlen.
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen an:
Herstellung moderner Maßschuhe, Einla-

genversorgungen für den sportlichen
sowie schmerzenden Fuß, Diabetesver-
sorgungen, Kinderversorgungen, Kom-
pressionsstrümpfe, Bandagen und Repa-
raturen.

Gute Parkmöglichkeiten finden Sie ober-
halb des Gebäudes.

Wir freuen uns auf Sie.

Öffnungszeiten: 

Mo.    geschlossen
Di.      15.00 – 18.00 Uhr
Mi.     08.30 – 12.00 Uhr
Do.    08.30 – 12.00 Uhr und     
          14.00 – 17.00 Uhr
Fr.      8.30 – 12.00 Uhr 
Sa.     geschlossen
So.     geschlossen                                 p

ANZEIGEN
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Die Schuldner- und Insolvenzberatung
des AWO KV Zwickau e. V. führt in ihrer 

Außenstelle in Hohenstein-Ernstthal,
Lungwitzer Straße 39 am Montag, 
dem 06.05.2019, 
jeweils um 10:00 Uhr und um 15:30 Uhr 

wieder kostenlose Informationsveranstal-
tungen zum Insolvenzverfahren durch. 

Eine vorherige Anmeldung ist unter der
Tel.-Nr.: 03723 413205 erforderlich.

i. A. Mende
Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin (FH) p

Information 
der Arbeiterwohlfahrt 

KV Zwickau e. V.

Die kostenlose Aufnahme von Rentenan-
trägen aller Rentenarten (Witwer- und Wit-
wenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten
und Altersrenten) der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See und
allen anderen Rentenkassen findet nach
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung im Seniorenzentrum, Südstraße 13 in
Hohenstein-Ernstthal statt. 

Terminabsprache mit 
Herrn Sigmund Plewnia unter der
Telefonnummer 03723 626915. 

Völlige Diskretion wegen des Datenschut-
zes ist gewährleistet. p

Die Deutsche 
Rentenversicherung 

informiert

Kontakt: 
Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.

Telefon: 03723/42001
Telefax: 03723/42868

E-mail: verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer 
Kreisgeschäftsstelle:

Mo, Mi, Do 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Di 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Fr 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch 
in Hohenstein-Er. , Herrmannstraße 42

Modisch und Aktuell -  
für jeden interessierten Bürger 

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und
13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Donnerstag 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Spendenannahmestelle 
in Hohenstein-Er. , Badegasse 1

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Dienstag 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Danke sagen wir für Ihre aussortierte und
gut erhaltene Bekleidung! Wir freuen uns
in der Spendenannahmestelle über Ihren
Besuch! Ebenso können Sie unsere auf-
gestellten DRK-Kleidercontainer jederzeit
nutzen! Gern stellen wir Ihnen zum Verpa-
cken unsere DRK-Kleidersäcke zur Verfü-
gung. Sie erhalten sie in unserer Annah-
mestelle oder im DRK Laden „Mode von
Mensch zu Mensch“.

Benötigt wird zur Zeit: 
- funktionstüchtige  Kinderfahrräder,

Dreiräder, Laufräder, Roller, Rollschuh,
Inliner, Puppenwagen

- Damen, Herren, Schuhe für den Früh-
ling und den Sommer

- dringend Kinderbekleidung von Größe
128 bis 164

Kreisverband Hohenstein-Ernsttahl e.V. − 
Ein guter Partner in Ihrer Region
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Das Schuljahr neigt sich langsam dem
Ende zu und fur viele bleibt die Frage
noch ungeklärt: was tun nach dem
Schulabschluss?

Gleichzeitig beginnt bald die Landesakti-
onswoche der Freiwilligendienstler*innen
in Sachsen vom 01.04.-05.04.2019. 
Von Mullsammelaktionen bis hin zu
Flashmobs mit Rollstuhlen werden im
ganzen Bundesland Veranstaltungen und
Aktionen von Freiwilligen mit Unter-
stutzung ihrer Träger durchgefuhrt. 
Ziel der Aktionen ist es, die Jugendfreiwil-
ligendienste bekannter zu machen und
einen Tag gemeinsam mit anderen Freiwil-
ligen zu gestalten. 
Die diesjährige Landesaktionswoche fin-
det unter dem Motto „Raus ins Leben“
statt und beginnt mit einer Auftaktveran-
staltung am 29.03.2019 im Gymnasium
Burgerwiese in Dresden.

Art der Freiwilligendienste

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet
Jugendlichen die Möglichkeit, sich im so-
zialen Bereich zu engagieren und dabei
berufliche Erfahrungen zu sammeln. 
Die Möglichkeiten reichen von der Alten-
pflege bis hin zu einem Einsatz in Schulen
oder Kindertagesstätten. 

Neben den sozialen und pflegerischen Be-
reichen gibt es in Sachsen das FSJ Kultur,
das FSJ Denkmalpflege, das FSJ Sport,
das FSJ Politik und das FSJ Pädagogik.
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)
bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ein
Jahr lang im Natur- und Umweltschutz zu
arbeiten und praktische Erfahrungen zu
sammeln. Die Einsatzmöglichkeiten rei-

chen von der Arbeit im Forst uber die Um-
weltbildung bis hin zur Mitarbeit in For-
schungseinrichtungen.

Wer kann einen Jugendfreiwilligen-
dienst durchfuhren?

Das FSJ und FÖJ ist offen fur alle Jugend-
liche und junge Erwachsene, die die Voll-
zeitschulpflicht absolviert haben und zum
FSJ-Beginn nicht älter als 26 Jahre sind.
Es beginnt in der Regel am 1. September
und endet am 31. August des Folgejahres.

Wo kann ich mich informieren?

Mit dem Freiwilligenlotsen auf engagiert-
dabei.de bekommt man einen Überblick
uber mögliche Einsatzstellen im Freiwilli-
gendienst in ganz Sachsen, die einem so-
wohl in der Karte als auch in einer darun-
ter befindlichen Übersicht angezeigt
werden. Daruber hinaus findet man alle
anderen wichtigen Informationen, die
nötig sind.

Finanzierung

Jeder Freiwillige erhält ein monatliches Ta-
schengeld von mindestens 150€. Sofern
Unterkunft und Verpflegung nicht kosten-
los gewährt werden, erhalten Freiwillige
ein Taschengeld von mindestens 300 €. 

Wird nur Unterkunft oder nur Verpflegung
kostenlos gewährt, erhalten Freiwillige ein
Taschengeld von mindestens 200€. Zu-
sätzlich erhalten sie weiterhin du weiterhin
Kindergeld.

Elisabeth Sparsbrod
Landessprecherin Sachsen FÖJ ‘18/’19 p

Landesaktionswoche

- dringend Kinderschuhe  in allen Größen 
-  für den Haushalt: Handtücher, Badetü-

cher, Geschirrtücher, Bettwäsche, Bett-
laken, 

- für das Bett: saubere Kopfkissen, Zu-
decken, Wolldecken

Die Spielgeräte unterliegen einer Sichtprü-
fung durch unsere Mitarbeiter und können
nur angenommen werden, wenn sie voll
funktionstüchtig sind. 

Stätte für Begegnungen 

07.05.2019 
„Frühlings- und Sommermodenschau“ 
- schick, elegant, sportlich, praktisch

und gut
- Verkauf von Modeartikeln für Damen

undHerren
- Gäste sind das „Lustige DRK Manne-

quin-Team 
Nächste Veranstaltung am Dienstag, dem
04.06.2019.

Kurberatung - Vorsorge für 
Mütter/Väter und ihre Kinder

Neue Wege zur Gesundheit - wir helfen
Ihnen! Durch unsere langjährige Erfahrung
wissen wir, was Ihnen eine Mutter/Vater-
Kind-Kur wirklich für Ihre Gesundheit
bringt. Bitte sprechen Sie uns an!

Wassergymnastik

Sport ist wichtig, denn wer rastet, der ros-
tet. Unter dem Motto „Bewegung ist das
Schwungrad des Lebens“ führen wir im
Rahmen der „Gesundheitstherapie“ be-
reits seit 15 Jahren Wassergymnastik-
kurse durch. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei uns
an! 
Wir haben fortlaufende Kurse! 

Fragen Sie in Ihrer Krankenkasse nach, ob
sie die Kosten des Kurses übernehmen!

Erste Hilfe Ausbildung

04.05.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal 

17.05.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal 

25.05.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal 

06.06.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal 

15.06.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal 

20.06.2019   von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr
                     in Hohenstein-Ernstthal       

DRK
Kreisverband Hohenstein-Er. e. V.          p

Am 21. März gab es freudige Gesichter
als ein Scheck uüber 310,50 € an die Mit-
arbeiterinnen der Sozialpädagogischen
Familienhilfe des Volkssolidarität KV Glau-
chau/Hohenstein-Ernstthal e.V. überreicht
wurde. Gesammelt wurde das Geld vom
OCC (Oberlungwitzer Classic Car Club)
bei verschiedenen Anlässen darunter der
letzten Weihnachtsfeier. 
Der OCC ist eine Interessengruppe der
Mitgliedergruppe „Sachsenring“. Vor dem
Veranstaltungszentrum der Volkssolidari-
tät wurde der Scheck Frau Meier und Frau
Hampel von Herrn Storch, in Vertretung
der Mitglieder des OCC überreicht. Wie
viel schon kleine Geldbeträge zusammen-
gefasst ausmachen können, beweist der
Scheck, der noch in diesem Jahr gute
Verwendung finden wird. Genutzt werden
soll dieser für Events bzw. Ausfahrten, für
die zu betreuenden Kinder der Familien
vor Ort. Die Mitarbeiter der SPFH bedan-
ken sich bei den Mitgliedern des OCC
fuür die Spende fuür die Familien in Ober-
lungwitz und der näheren Umgebung.

A. Schild p

Spende für die 
Sozialpädagogische 

Familienhilfe

von links nach rechts: Frau Hampel, Herr Storch, Frau
Meier, Herr Kuhn Foto: A. Schild
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Am 3. März 2019 fand im Vereinshaus
„Zur Post“ der alljährliche Senioren -
fasching des Volkssolidarität KV Glau-
chau/Hohenstein-Er. e. V. in Kooperation
mit der Stadtverwaltung Oberlungwitz
statt. 

Zu sehen gab es so ziemlich alles, was
das Narrenherz begehrt.
Von der Minnie-Maus über Cowboys,
Clowns bis hin zu Nonnen, die Kreativität
der Kostüme hielt locker mit denen der
Faschingshochburgen mit.

Zirka 50 Seniorinnen und Senioren genos-
sen das Närrischsein und die leckeren
Pfannkuchen. 
Ein hervorragendes Programm bot mal
wieder der Oberlungwitzer Karnevalsver-
ein e. V. unter dem Thema „Broadway“. 
Sketche, Tanzeinlagen der Jüngsten und
Magie a la David Copperfield bescherten
den Besuchern ein kunterbuntes Pro-
gramm.

Besonders beliebt waren die Vergleiche
zwischen der Metropole New York mit
 seinen Hochhäusern, dem East River und
Oberlungwitz mit seinen kleinen Häuser-
fronten und dem Henny-Teich.
Aber auch die Tanzdarbietungen von
 Disney-Märchen wie: „Schneewittchen“
oder „Die Eiskönigin“ brachten die Ge-
sichter vor Freude zum Leuchten.
Nach dem gut zweistündigen Programm
übernahm DJ Happy Max die Leitung und
bewegte mit einer Mischung aus alten und
neuen Hits die Menge auf die Tanzfläche.

A. Schild
Volkssolidarität, Kreisverband 
Glauchau/Hohenstein-Ernstthal e. V. p

Närrisches Treiben zum Seniorenfasching

Mit schwingenden Hüften genießen wir die
Freude am Tanzen und gleichzeitig wird
das gesamte Herz-Kreislauf-System mit
dieser fröhlichen Bewegungsart in
Schwung gebracht, der Rücken gestärkt
und die Beckenbodenmuskulatur intensiv
gekräftigt.

Bei schöner Musik wecken wir die Le-
benslust - ein Tanzpartner ist dabei nicht
nötig. Ganz nebenbei entspannen und lo-
ckern sich die Schulter-Nacken-Muskeln,
die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird
sanft, jedoch wirkungsvoll trainiert.
Alle Frauen jeden Alters, mit oder ohne

Bauch, sind am 10.04.2019 um 19:30 Uhr
herzlich ins HOT-Sportzentrum eingela-
den. Anmeldung bei Frau Seidler: 03722
84359

Annett Seidler
Tanzpädagogin p

Orientalischer Tanz

Anlässlich des Zeitsprungtages 2019 in
der Tourismusregion Zwickau am Sonn-
tag, dem 31.03.2019 um 13:30 Uhr eröff-
net unsere neue Ausstellung zur Bauge-
schichte erstmals ihre Pforten. 

Seit dem Bau der ersten Burganlage bis in
die heutige Zeit sind über 850 Jahre ver-
gangen. In der neuen Themenausstellung
verdeutlichen entscheidende Bauphasen
und bedeutende Ereignisse die wechsel-
volle Geschichte. 
Über 150 Exponate und 90 Abbildungen
bilden den Kern der Präsentation. Darun-
ter befinden sich Baumaterialien, Haus-
technik, Mobiliar, Entwürfe, Lithografien
und Fotografien, die u. a. die Entwicklung
im Bauwesen, vergangene Stilepochen
und den Komfort im Bereich der Haus-
technik veranschaulichen.
Ein Ereignis, der verheerende Brand 1848,
verlieh Schloss Waldenburg auf unrühmli-
che Art und Weise überregionale Bekannt-
heit. Was war in den Zeitungen darüber zu
erfahren und wie erlebte die Fürstenfamilie
die Erstürmung und Zerstörung Ihres
Wohnsitzes? Fragen, die die Ausstellung
nun beantworten kann. 
Später, um 1914, konnte sich Schloss
Waldenburg rühmen, eines der moderns-
ten Fürstenschlösser Deutschlands zu
sein. Wie das möglich war, zeigt die Viel-
zahl an technischen Errungenschaften, die

zum Teil noch heute als außergewöhnlich
gelten wie die Back-, Brat-, Grill- und
Warmhaltemaschine. 
Die im Untergeschoss befindliche Ausstel-
lung hält noch weitere unbekannte Details
und Informationen bereit, die man nicht
erwartet.  
Die Besucher sind eingeladen, auf Entde-
ckungsreise zu gehen und weitere Neuhei-
ten zu erleben. 

Alle Vertreter sind aus diesem Anlass herz-
lich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen und natürlich auf Ihren
Besuch.

Anja Straube
Tourismus und Sport GmbH
Schloss Waldenburg p

Eröffnung Ausstellung zur „Baugeschichte – Burg und Schloss Waldenburg“ 
im Schloss Waldenburg

Foto: A. Schild

Fotos: Tourismus und Sport GmbH
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Die BAGSO − Lobby der Älteren

Tierisch gute Ideen: 
Themenheft „Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen“ erschienen

Mit dem GERAS-Preis der
BAGSO – Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Orga-
nisationen wurden 2018 Pfle-

geeinrichtungen und Initiativen aus-
gezeichnet, die den Alltag von Heimbe-
wohnerinnen und -bewohnern mit Hun-
den, Katzen, Meerschweinchen, Eseln
oder anderen Tieren bereichern. Um die
vielfältigen Ideen und Aktivitäten der
Preisträger, aber auch vieler anderer Wett-
bewerbsteilnehmer zu würdigen und wei-
tere Einrichtungen der stationären Alten-
hilfe zur Einbeziehung von Tieren zu
ermutigen, hat die BAGSO unter dem Titel
„Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen“
ein Themenheft herausgegeben. „Tiere
akzeptieren ‚ihre‘ Menschen bedingungs-
los, sie haben keine Vorurteile in Bezug
auf Altern und körperliche Veränder-
ungen“, beschreiben die Autorinnen 

Ursula Lenz und Ines Jonas das Erfolgs-
rezept der sogenannten tiergestützten In-
terventionen in Pflegeeinrichtungen. Das
mit zahlreichen Fotos gestaltete Heft zeigt
sehr anschaulich die positiven Wirkungen
der tierischen Besucher oder „Mitbewoh-
ner“ in den vorgestellten Wettbewerbspro-
jekten und benennt auch die für Mensch
und Tier erforderlichen Rahmenbedingun-
gen. Mit dem GERAS-Preis zeichnet die
BAGSO seit 2016 Menschen und Initiati-
ven aus, die in vorbildlicher Weise dazu
beitragen, dass das Leben von Menschen
im Alten- und Pflegeheim lebenswerter
wird. Das Themenheft wurde mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend er-
stellt und kann – auch in größerer
Stückzahl – kostenfrei bei der BAGSO be-
stellt werden. Unter www.bagso.de steht
es auch als Download zur Verfügung.

Bestellungen:
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO)
Thomas-Mann-Str. 2 – 4, 53111 Bonn
Tel. 0228 / 24 99 93 23
bestellungen@bagso.de
Pressekontakt:
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO)
Barbara Stupp, Telefon: 0228 / 24 99 93 12
E-Mail: stupp@bagso.de
Zur BAGSO
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
nioren-Organisationen vertritt über ihre 119
Mitgliedsorganisationen viele Millionen äl-
tere Menschen in Deutschland. Mit ihren
Publikationen und Veranstaltungen – dazu
gehören auch die alle drei Jahre stattfin-
denden Deutschen Seniorentage – wirbt
die BAGSO fur ein möglichst gesundes,
aktives und engagiertes Älterwerden. p

Klöckner: „Ernährungskompetenz schafft Lebensqualität – vor allem auch im Alter“

Vernetzungsstellen sollen
Wissen vermitteln und be-
raten − Fachtagung der
BAGSO bringt Multiplikato-
ren aus den Kommunen zu-
sammen

Die Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft, Julia Klöckner, eröffnete
heute gemeinsam mit dem Vorsitzenden
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
nioren-Organisationen (BAGSO), Franz
Muntefering, die Auftaktveranstaltung der
BAGSO zum Thema „Die Gesundheit äl-
terer Menschen in Kommunen kreativ ge-
stalten – genussvoll essen, Körper und
Geist bewegen, Gemeinschaft und Freude
erleben“. 

Julia Klöckner: „Eine ausgewogene Er-
nährung, ausreichend Bewegung und so-
ziale Teilhabe – das sind wesentliche Bau-
steine für ein gutes und gesundes Leben,
gerade auch im Alter. Und die spezifischen
Bedürfnisse dieser Generation müssen wir
im Blick haben: Im Jahr 2050 wird jeder
Dritte in Deutschland über 60 Jahre alt
sein. Gestartet habe ich daher meine Er-
nährungsinitiative für Seniorinnen und Se-
nioren. 
Mit ihr verbessern wir die Ernährungskom-
petenz von älteren Menschen, arbeiten
daran, dass in Einrichtungen und bei
Essen auf Rädern die Qualitätsstandards
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
flächendeckend umgesetzt werden. Ge-
meinsam mit den Ländern richten wir
dafür Vernetzungsstellen fur Seniorener-

nährung ein, dieses Jahr noch nehmen die
ersten ihre Tätigkeit auf. Um Wissensver-
mittlung und Beratung geht es.
Im Rahmen der Strategie ist das Projekt
der BAGSO eine wichtige Säule – mein
Ministerium fördert es mit 1,65 Millionen
Euro. Gerade, da wir damit die Personen
aus der Praxis erreichen, die – oftmals eh-
renamtlich – ihren Beitrag in der Senioren-
arbeit in den Gemeinden leisten. Mit eben
diesen Multiplikatoren wollen wir den In-
formationsaustausch vorantreiben, wollen
sie beraten und qualifizieren. Sie sind Bot-
schafter für gesunde Ernährung, tragen
wichtiges Ernährungswissen in die Kom-
mune.“ 
Franz Muntefering: „Den Verantwortlichen
der Seniorenarbeit in Kommunen kommt
bei der Gestaltung von Angeboten im
Wohnumfeld der älteren Menschen eine
besondere Verantwortung zu. Das BAGSO
Im Alter IN FORM Projekt bietet dazu bun-
desweit fachliche Unterstützung. Diese
Arbeit ist erfolgreich und wir setzen sie
gern fort.“ 
Im Anschluss an die Veranstaltung be-
suchte die Bundesernährungsministerin
zusammen mit Franz Muntefering eine
kommunale Senioreneinrichtung in Bonn,
um dort persönlich mit den Bewohnern
und Bewohnerinnen ins Gespräch zu
kommen.

Hintergrund:
Die Veranstaltung der BAGSO ist Teil des
vom Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) geförderten
Projektes „Im Alter IN FORM – Gesunde

Ernährung, mehr Bewegung, aktive Teil-
nahme in Kommunen fördern“. 
Auf der Fachtagung zeigen Expertinnen
und Experten Zusammenhänge und Bei-
spiele guter Praxis im Bereich der Ge-
sundheitsförderung älterer Menschen auf. 
Am Ende der Veranstaltung stehen prakti-
sche und hilfreiche Empfehlungen und
Schlussfolgerungen für die Verbesserung
der Verpflegungssituation von Seniorinnen
und Senioren durch sinnvolle Strategien
und Synergien auf kommunaler Ebene. Zu
den interessierten Zuhörern gehörten Ver-
antwortliche und Akteure in der Senioren-
arbeit, Haupt- und ehrenamtliche Akteure
der Kommunalpolitik, zuständige Fach-
kräfte für Gesundheit der Kommunalver-
waltung und Verantwortliche und Akteure
der Zivilgesellschaft aus dem gesamten
Bundesgebiet.

Pressekontakt:
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO)
Barbara Stupp
Telefon: 0228 / 24 99 93 12
E-Mail: stupp@bagso.de
Zur BAGSO
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen vertritt über ihre
119 Mitgliedsorganisationen viele Millio-
nen ältere Menschen in Deutschland. 
Mit ihren Publikationen und Veranstaltun-
gen – dazu gehören auch die alle drei
Jahre stattfindenden Deutschen Senioren-
tage – wirbt die BAGSO fur ein möglichst
gesundes, aktives und engagiertes Älter-
werden. p
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Stellenangebot

Der Förderverein der Pestalozzi-
Oberschule Oberlungwitz e. V. 

sucht ab sofort für den Schulimbiss
einen freundlichen und flexiblen 

Mitarbeiter (m/w) 

(1,5 Stunden täglich – Einsatz auch
nur tageweise möglich)

Interesse geweckt?

Telefonische Anfragen: 
Mo – Fr von 08:00 – 15:00 Uhr 

unter 03723 416521
p

Oberlungwitz im Internet:
www.oberlungwitz.de

ANZEIGEN
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FROHE 
    OSTERN!
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I N F O R M A T I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N

Jahreslosung: 
Suche Frieden und jage ihm
nach! (Psalm 34, 15)

Monatsspruch:
Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Matthäus 28,20)

Unsere Gottesdienste

14. April Palmsonntag                                                             
Abteikirche 

09:30 Uhr Predigtgottesdienst
Vorstellung der Konfirman-
den – Pfarrer Ziera 

19. April Karfreitag
St.-Martins-Kirche

09:30 Uhr Sakramentsgottesdienst 
– Pfarrer Ziera
Kollektenzweck: 
Sächsische 
Diakonissenhäuser

21. April Ostersonntag
St.-Martins-Kirche

06:00 Uhr Ostermette 
im Anschluss Osterfrühstück
im Gemeinderaum

09:30 Uhr Familiengottesdienst mit 
Taufen – Pfarrer Ziera
im Anschluss Ostereier-
suchen im Pfarrhof
Kollektenzweck: 
Jugendarbeit der 
Landeskirche (1/3 verbleibt
in der Kirchgemeinde)

22. April     Ostermontag
Gersdorf

09:30 Uhr gemeinsamer Predigtgottes-
dienst mit Taufe
– Pfarrerin Schmidt

28. April Quasimodogeniti
Gersdorf

09:30 Uhr gemeinsamer Predigtgottes-
dienst – Pfarrer i.R. Franke

05. Mai Miserikordias Domini
St.-Martins-Kirche

09:30 Uhr Bläsergottesdienst
Kollektenzweck: 
Posaunenmission und 
Evangelisation

12.Mai Jubilate
St.-Martins-Kirche

09:30 Uhr Konfirmation
Sakramentsgottesdienst
– Pfarrer Ziera

Wenn das Dankopfer nicht besonders
 angegeben ist, wird es für unsere eigene
Kirchgemeinde erbeten. 
Kinder sind zu allen Gottesdiensten ein-
geladen. Sie gehen vor der Predigt zum
Kindergottesdienst.

Wer zum Gottesdienst mit dem Auto
 abgeholt werden möchte, melde sich bitte
im Laufe der Woche, spätestens bis sonn-
tags 07:30 Uhr bei Andreas Schubert (Tel.:
0176/66 69 75 72 oder 03723/31 94) oder
Ralf Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

Das Stundengebet
Zuhören – Mitsingen – 
Zur Ruhe kommen
Wie auch in den vergangenen Jahren
laden wir Sie in diesem Jahr zum gemein-
samen, gesungenen Abendgebet, der
Vesper, ein. Liturgische Gesänge (einstim-
mig, unbegleitet) stehen im Wechsel mit
Bibelworten, einer kurzen Auslegung
eines Bibelverses, der Stille und einem
abschließenden Gebetsteil. Wem die Ge-
sänge des Stundengebetes bekannt sind,
der ist gern zum Mitsingen eingeladen.
Zuhörer sind ebenso herzlich willkommen.
Wann: Freitag, 05.04. und 12.04.2019
Zeit: 18:00 Uhr
Gesamtdauer: ca. 30 Minuten
Ort: Abteikirche Oberlungwitz

„Du bist nicht allein!“ – 
der Besuchsdienst
„Du bist nicht allein! Ich denk an dich!
Du bist nicht vergessen!“
Das sind wohl Kernsätze unseres Glau-
bens und eines gelingenden Lebens über-
haupt. Aber es dürfen nicht nur ferne
theoretische Worte und Sätze bleiben.
Glaube drängt zur konkreten Tat, sonst
bleibt er hohl.
In unserer Kirchgemeinde gibt es einen
Besuchsdienst. Männer und Frauen, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben, zu
Menschen zu gehen und ihnen so zu
 zeigen: „Du bist nicht allein!“
Besucht werden – neben den „älteren“
Geburtstagskindern (75, 80, 85, 90, 91, 92
… Jahre) – auch Menschen, die krank
oder einsam sind.
Dabei bitten wir Sie ganz konkret um Mit-
hilfe: Oft erfahren wir sehr spät (oder gar
nicht) davon, dass es Menschen nicht gut
geht. Wir bitten daher: Melden Sie sich,
wenn Sie einen Besuch wollen und mel-
den Sie auch, wenn ein Angehöriger oder
ein Nachbar Hilfe braucht.
Liebe Grüße
Ihr Besuchsdienst der Kirchgemeinde
Tel.: 03723 66 83 228 

Herzliche Einladung
Am Dienstag, 07. Mai 2019, findet um
19:30 Uhr ein Gemeindeabend in der
 Abteikirche statt.
An diesem Abend wird Herr Pfarrer i. R.
Biedermann aus Herrnhut in unserer Ge-
meinde zu Gast sein.

Thema: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
und die Herrnhuter Brüdergemeine

Vorankündigung: Kleidersammlung für
Bethel vom 16. - 17.05.2019
Am Donnerstag, dem 16.05. von 09:00 –
17:30 Uhr und am Freitag, dem 17.05. von
09:00-14.00 Uhr werden im Pfarramt wie-
der die Kleidersäcke für die Kleidersamm-
lung Bethel entgegen genommen.
Kleidersäcke und Informationsblätter sind
im Kirchgemeindebüro erhältlich.

Mitteilung der Gehörlosen- und 
Schwerhörigenarbeit Glauchau
Am 07.04., 14:30 Uhr: Gottesdienst in
Chemnitz, Schlossplatz 7, Gemeindehaus
Am 07.04., 14:30 Uhr: Gottesdienst in
Meißen, Dresdner Straße, Pfarrhaus
Am 28.04., 15:00 Uhr: Gottesdienst in
Dresden, Dreikönigskirche

Tel.: 035242 669611; 
Fax: 035242 669613; 
E-mail: 
schwerhoerigenseelsorgesachsen@evlks.de
Internet:
www.gehoerlosenseelsorge-sachsen.de 

Öffnungszeiten des 
Kirchgemeindebüros und der 
Friedhofsverwaltung, 
Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz
Montag:         14:00-17:30 Uhr
Dienstag:      09:00-12:00 Uhr
Donnerstag:  14:00-17:30 Uhr
                     

Rufnummern
Kirchgemeindebüro: 
Tel.: 03723 6683228
Pfarrer Ziera: 
Tel.: 03723 6683215 und 0178/1490150
Kantor M. Müller: 
Tel.: 03723 6793073
Gemeindepädagogin 
Nicolle Ziera: 
Tel.: 03723 6683228
Herr Th. Schmidt:
Tel.: 03723 6792470

Internetadresse: 
www.Kirche-oberlungwitz.de
www.kirchenbezirk-glauchau-rochlitz.de
E-Mail-Adresse: 
kg.oberlungwitz@evlks.de

Telefonseelsorge (kostenfrei): 
0800 1110222 oder 0800 1110111 
24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrer Ziera p

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz
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Spruch

Keine Grenze verlockt

mehr zum Schmuggeln

als die Altersgrenze.

(Robert Musil)

ANZEIGEN

Landeskirchliche Gemeinschaft 
Oberlungwitz

Sie sind interessiert am christlichen Glau-
ben? Sie suchen Orientierung und Maß-
stab für Ihr Leben? 
Sie haben Fragen, möchten zuhören oder

reden? Wir laden Sie dazu herzlich zu den angegebenen Veran-
staltungen in unser Gemeinschaftshaus in Oberlungwitz, Am
Bach 13, ein.

• Jung und Alt sonntags 19:00 Uhr; Ostern in St. Martinskirche;
am 05. Mai 15:30 Uhr

• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde freitags, 19:30 Uhr
• Kinder und Teenies am Samstag, 13. April und 11. Mai, 

09:30 Uhr 
• Hauskreis Junge Erwachsene am 09. und 23. April, 19:30 Uhr
• Abend für Frauen am Montag, 15. April, 19:30 Uhr 
• Gesprächskreis am Samstag, 27. April, 19:30 Uhr

Der Impuls: Woran denken Sie zu Ostern? Reden Sie von Früh-
ling, Sonnenschein, erwachender Natur oder vom Eiersuchen.
Und vom traditionellen Osterspaziergang? Doch ist das alles,
was an Ostern wichtig ist? Ostern hat was mit Jesus zu tun. Und
für ihn war es jedenfalls kein Spaziergang. Am Karfreitag erlitt er
einen grausamen Tod am Kreuz, am Samstag war er im Grab,
und am Ostersonntag stand er von den Toten wieder auf. Lesen
Sie das doch mal nach in der Bibel. (Matthäusevangelium,
 Kapitel 27+28, oder Markus 15+16 oder Lukas 23+24). Es war
ein schwerer Weg!
Ein Spaziergang endet meist dort, wo er begonnen hat. Jesus
aber ermöglicht uns mit seiner Tat einen Neuanfang. Um den zu
erleben, dürfen wir allerdings die vielen Angebote Gottes nicht
in den Wind schlagen. Wie bei einem Spaziergang sollten wir
uns aufmachen und beginnen, ehrlich nach Gott zu suchen.
Wenn Jesus Ihnen dann begegnet und Sie sein Angebot anneh-
men, bekommen Sie mehr als frische Frühlingsluft und bunte
Eier: Der Auferstandene möchte Ihnen das ewige Leben schen-
ken. Machen Sie doch Ihren Osterspaziergang in diesem Jahr
zu einem Weg, der nicht mehr da endet, wo er begann, sondern
mit Gottes Hilfe viel weiter führt. Das wäre doch was: „Das Alte
ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!“ Ich wünsche
Ihnen ein frohes Osterfest.

Reinhard Flämig, Gemeinschaftsleiter p

Stadtwerke Oberlungwitz GmbH

Hofer Straße 221, Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten 
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr p

ANZEIGEN
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Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. So
mancher bringt dieses Fest mit Brauch-
tum und Tradition in Verbindung, denkt  an
Ostereiersuchen, an Osterhasen und fest-
liches Essen. Andere freuen sich über ein
paar zusätzliche freie Tage oder nutzen die
Möglichkeit, einen angenehmen Kurz -
urlaub zu erleben. Viele Menschen sehen
in diesem Fest besonders das Gedenken
an Jesus Christus, an sein Leiden, Ster-
ben und seine Auferstehung. Unbestritten

hat Jesus Christus prägende Spuren in
der Weltgeschichte hinterlassen. Schon
allein bei unserer Zeitzählung orientieren
wir uns an der Geburt Christi. Oder den-
ken wir an seine prägnante Aussage in der
berühmten Bergpredigt: „Behandelt die
Menschen so, wie ihr behandelt werden
wollt.“ Dieses Leitprinzip des mensch -
lichen Miteinanders ist in die Religions -
geschichte als die Goldene Regel einge-
gangen. Auch Jehovas Zeugen orientieren
sich am Beispiel Jesu Christi, ahmen 
seine einzigartige Persönlichkeit nach und
 bemühen sich, ihre Lebensführung im
 Einklang mit seinen Lehren zu gestalten. 
Um die wichtige Rolle Jesu für unser

Leben in den Mittelpunkt zu stellen, ver-
teilen Jehovas Zeugen im Monat April in
unserer Stadt Einladungen zu einem be-
sonderen Vortrag und zu ihrem wichtigs-
ten religiösen Feiertag. Am Freitag, dem
19. April 2019 versammeln sich Jehovas
Zeugen, um des Todes Jesu zu gedenken.
Warum? Jesus selbst forderte seine Nach-
folger gemäß dem Lukasevangelium auf:
„Feiert dieses Mahl immer wieder und
denkt daran, was ich für euch getan habe“
(Lukas 22,19, Hoffnung für alle). Die
 Gedenkfeier für Oberlungwitz findet um
20:00 Uhr im Saal des Vereinshauses „Zur
Post“ in Oberlungwitz, Hofer Straße 36
statt. Jehovas Zeugen laden Sie, Ihre
 Familie und Ihre Freunde herzlich dazu
ein. Der Eintritt ist frei und es findet keine
Kollekte statt. Es gibt zu diesem Anlass
keine großen Rituale, sondern eine leicht
verständliche Ansprache, in welcher an-

hand der Bibel erklärt wird, was Jesu Tod
für uns Gutes bewirken kann. Er ist die
Grundlage für eine Zukunft, in der es
nichts mehr gibt, was einem Kummer
 bereitet. Letztes Jahr wohnten weltweit
über 20 Millionen Besucher dieser Ge-
denkfeier bei. 
Im Vorfeld der Gedenkfeier wird ein
 besonderer biblischer Vortrag mit dem
Thema „Ergreife das wirkliche Leben!“ ge-
halten. Es werden dabei folgende wichtige
Fragen beantwortet: Was ist mit dem wirk-
lichen Leben gemeint? Wie kann man es
fest ergreifen? Dieser Vortrag wird im April
in den etwa 120.000 Versammlungen 
(Gemeinden) der Zeugen Jehovas auf der
ganzen Welt zu hören sein. Wenn Sie
 dieses Thema interessiert, dann kommen
Sie am Sonntag, dem 14. April 2019 in
den Königreichssaal der Zeugen Jehovas
in Gersdorf, Hauptstraße 45. Der Vortrag
wird dort um 09:30 Uhr und um 17:00 Uhr
zu hören sein. Jehovas Zeugen heißen Sie
dazu herzlich willkommen. 
Eine persönliche Einladung zu beiden
 Anlässen werden Sie in den nächsten
Tagen von einem Zeugen Jehovas an Ihrer
Haustür erhalten. Auskünfte erhalten Sie
auch unter Telefon 037 23 / 70 12 22. Auf
der Internetseite www.jw.org gibt es
 zusätzliche Informationen, unter anderem
durch die Videos: „Warum starb Jesus?“
und „In Erinnerung an Jesu Tod“.

Ronald Meyer
Religionsgemeinschaft 
Jehovas Zeugen p

Ein Abend des Gedenkens - Jehovas Zeugen laden ein

Einladungsflyer für die Gedenkfeier (Foto: JZ)

in diesem Stadtanzeiger finden Sie ein
Faltblatt vor, das Wissenswertes über die
Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Oberlungwitz vermittelt. 

Friedhöfe gehören zum Leben, sind ge-
sellschaftlich wichtig und haben viele
 Gesichter. Sie sind Plätze für Erinnerung
und Trauer, für Nähe und Liebe, für Vielfalt
und Begegnung. 

Auch gelten sie als grüne Lungen der
Städte und Gemeinden und leisten damit
einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.

Das Faltblatt möchte ermutigen, bereits zu
Lebzeiten in der Familie das Thema
 Bestattung und Grabwahl anzusprechen.

Wir laden sie herzlich ein, sich bei einer
Friedhofs-Führung ein Bild zu machen
und eventuelle Fragen zu klären.

Termin:            Samstag, den 27.04.2019
Zeit:                10:00 Uhr und 14:00 Uhr
Treffpunkt:      St.-Martins-Kirche

Ev.-Luth. St.-Martins-Kirchgemeinde 
Oberlungwitz p

Liebe Oberlungwitzer,

p

Schnupperstunde bei
den „Tausendfüßlern“

Die Krippe der Kita „Tausendfüßler“
möchte alle Mamas und Papas mit
ihren Kindern, die bisher noch keine
Einrichtung besuchen, ganz herzlich

einladen, gemeinsam mit uns ein
Stück Krippenalltag zu erleben.

Wo?

Im Kinderkrippenbereich der Kita, 
Robert – Koch – Str. 34e

Bei schönem Wetter im Garten

Wann? 

Am letzten Donnerstag im Mai – 
diesmal am 23.05.2019
von 09:30 – 10:30 Uhr

Wir freuen uns auf Euch!

Die „Tausendfüßler“ 
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

05.04.-07.04.          City-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Weinkellerstraße 28, Tel. 03723 62940
08.04.-09.04.          Humanitas-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Immanuel-Kant-Str. 30, Tel. 03723 627763
10.04.-11.04.          Mohren-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Altmarkt 18, Tel. 03723 2637
12.04.-18.04.          Rosen-Apotheke Lichtenstein/Sa., 
                                Glauchauer Straße 37a, Tel. 037204 2046
19.04.-21.04.          Humanitas-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Immanuel-Kant-Str. 30, Tel. 03723 627763

22.04.-23.04.          Mohren-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Altmarkt 18, Tel. 03723 2637
24.04.-25.04.          Humanitas-Apotheke Hohenstein-Er., 
                                Immanuel-Kant-Str. 30, Tel. 03723 627763
26.04.-02.05.          Rosen-Apotheke Lichtenstein/Sa.,
                                Glauchauer Straße 37a, Tel. 037204 2046
03.05.-09.05.          Löwen-Apotheke Oberlungwitz, 
                                Hofer Straße 207, Tel. 03723 42173
10.05.-16.05.          St. Urban-Apotheke Mülsen OT Thurm, 
                                Thurmer Hauptstr. 28, Tel. 037601 25262                              p

Dienstzeiten:         Montag, Dienstag und Donnerstag                19:00 – 07:00 Uhr
                              Mittwoch und Freitag                                     14:00 – 07:00 Uhr
                              Wochenende                                                   07:00 – 07:00 Uhr
                              Feiertag                                                          07:00 – 07:00 Uhr

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für Allgemeinmedizin und Kinderarzt

Anforderung über die einheitliche Rufnummer
Tel.: 116117 (ohne Ortsvorwahl)

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst 

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Seit dem 01.04.2019 haben sich die Zeiten für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst geändert!
• Mittwoch                                                                                    14:00 bis 19:00 Uhr                                               
• Freitag                                                                                      14:00 bis 19:00 Uhr
• Wochenende, Feiertage und Brückentagen                             09:00 bis 19:00 Uhr
• Notsprechstunde jeweils (ohne telefonische Anmeldung)      09:00 bis 11:00 Uhr
Außerhalb der Notsprechstunde telefonische Voranmeldung erforderlich.

• In dringenden Notfällen außerhalb der Bereitschaftsdienstzeiten wenden Sie sich bitte unter 116117 
an den allgemeinen Bereitschaftdienst.

Name                                                     Anschrift                                                          Telefon
Frau Dipl.-Med. D. Oehme                    Glauchauer Straße 37a, Lichtenstein             037204 2304
                                                                                                                                       0171 6202342
MVZ Lichtenstein Kinderarztpraxis      Hartensteiner Str. 42, Lichtenstein                037204 324940
                                                                                                                                       0174 3067429
Frau Dipl.-Med. B. Reichel                   Ernst-Thälmann-Siedlung 12a, Hoh.-Er.        03723 42869
                                                                                                                                       0160 96236396
Frau Dipl.-Med. M. Krüger                    Pölitzstraße 65, Hohenstein-Er.                      03723 711120
                                                                                                                                       0162 1596660
Frau Dipl.-Med. K. Schulze                   Hofer Straße 221, Oberlungwitz                      03723 42909
                                                                                                                                       0162 2866851

05.04.                          Frau Dipl.-Med. Krüger           14:00 – 19:00 Uhr
06.04. – 07.04.           Frau Dipl.-Med. Krüger           09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
10.04.                          Frau Dipl.-Med. Schulze         14:00 – 19:00 Uhr
12.04.                          Frau Dipl.-Med. Oehme          14:00 – 19:00 Uhr
13.04. – 14.04.           Frau Dipl.-Med. Oehme          09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
17.04.                          Frau Dipl.-Med. Reichel         14:00 – 19:00 Uhr
19.04. – 20.04.           MVZ Kinderarztpraxis              09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
21.04. – 22.04.           Frau Dipl.-Med. Krüger           09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
24.04.                          Frau Dipl.-Med. Oehme          14:00 – 19:00 Uhr
26.04.                          Frau Dipl.-Med. Reichel         14:00 – 19:00 Uhr
27.04. – 28.04.           Frau Dipl.-Med. Reichel         09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
01.05.                          Frau Dipl.-Med. Oehme          09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
03.05.                          Frau Dipl.-Med. Schulze         14:00 – 19:00 Uhr
04.05. – 05.05.           Frau Dipl.-Med. Schulze         09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
08.05.                          Frau Dipl.-Med. Reichel         14:00 – 19:00 Uhr
10.05.                          Frau Dipl.-Med. Schulze         14:00 – 19:00 Uhr
11.05. – 12.05.           Frau Dipl.-Med. Schulze         09:00 – 19:00 Uhr         Notsprechstunde jeweils 09:00 – 11:00 Uhr
                                                                                                                                                                                              p

– Mo – Fr nachts 
von 19:00 – 7:00 Uhr 

– Wochenende 
(samstags 13:00 Uhr 
bis montags 7:00 Uhr)

– Feiertag ganztägig

05.04. – 11.04.       
TA Bleikamp, 
Pestalozzistraße 21, 
09353 Oberlungwitz, 
Telefon: 03723 700627
(Kleintiere!)

12.04. – 18.04.       
TÄ Uhlmann, 
Am Kiefernberg 28, 
09337 Callenberg OT Grumbach, 
Telefon: 037608 22640
(Groß- und Kleintiere!)

19.04. – 16.05.       
Tierärztliche Klinik Dresdner Heide, 
Fischhausstr. 5, 01099 Dresden,
Telefon: 0351 816050                       p
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